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HANS-ULRICH WIEMER 

Die Rangstellung des Sophisten Libanios unter den Kaisern 
Julian, Valens und Theodosius. M i t einem Anhang über 

Abfassung und Verbreitung von Libanios' Rede Für die Tempel 
(Or.30)1 

/. Einleitung 

Die Frage, ob die gesellschaftliche Stellung des antiochenischen Sophisten Libani­
os auf Ehrenämtern in der kaiserlichen Verwaltung bzw. auf dem mi t solchen Ä m ­
tern verbundenen Rang beruht habe, wie die moderne Forschung seit nunmehr 
über 100 Jahren in seltener Einmütigkeit annimmt, ist ohne Zweifel von funda­
mentaler Bedeutung für das Verständnis seiner literarischen und sozialen A k t i v i ­
tät. Die A n t w o r t auf sie hat gravierende Auswirkungen auf vier Problemkreise. 
Erstens geht es um das Verhältnis der Kaiser Julian, Valens und Theodosius zu ei­
nem der bedeutendsten Vertreter der heidnischen Intelligenz: Haben sie Libanios 
tatsächlich durch die titulare Verleihung höchster Reichsämter ehren wollen? 
Zweitens stehen die sozialen Grundlagen von Libanios' publizistischer Akt iv i tä t 
unter Theodosius bzw. des Ausbleibens einer solchen unter Valens zur Debatte: 
War der Rang eines gewesenen Prätorianerpräfekten, wie LIEBESCHUETZ und N O R ­
M A N annehmen,2 i n der Tat die Voraussetzung dafür, daß sich Libanios in den sozi­
al- und kulturgeschichtlich wichtigen sogenannten Reformreden an den H o f des 
Theodosius wenden konnte? Drittens sind Fragen von allgemeiner sozialge­
schichtlicher Bedeutung involviert. Denn das Bi ld , das sich die Forschung von 
der gesellschaftlichen Rolle provinzialer honorati macht,3 w i r d wesentlich da­
durch bestimmt, daß sie Libanios geradezu als Paradigma eines solchen betrach­
tet. Viertens schließlich w i r d auch das Problem der Datierung der Rede Für die 
Tempel (Or.30) berührt, wei l die bis jetzt vorgeschlagenen Datierungen von der 

1 Der vorliegende Aufsatz wäre ohne den maieutischen Beistand von JOHN MATTHEWS 
nicht geschrieben worden. M A L C O L M ERRINGTON hat später das Manuskript gelesen und 
kritisch kommentiert. Beiden danke ich herzlich; die Verantwortung für das Endprodukt 
liegt allein bei mir. 
Ein Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur findet sich am Ende dieses Aufsatzes. 

2 LIEBESCHUETZ, Antioch 26-29; N O R M A N , Libanius. Selected Works 97. 
3 PETIT, Antioche 359-372; LIEBESCHUETZ, Antioch 186-192. 
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Prämisse ausgehen, daß die Verleihung einer titularen Prätorianerpräfektur als ter­
minus post quem für diese Rede anzusehen sei. 

Ein kurzer Rückblick auf die Forschungsgeschichte scheint angebracht. A m Ur ­
sprung der communis opinio steht - wie so oft - das 1868 postum veröffentlichte, 
bahnbrechende Werk von G.R. SIEVERS über Das Leben des Libanius. SIEVERS 
meinte feststellen zu können, daß Libanios von Julian den Rang eines quaestor sa­
cri palatii und von Theodosius denjenigen eines praefectus praetorio erhalten 
habe.4 O T T O SEECK übernahm diese Theorie und modifizierte sie i n einem Punkt: 
Nach SEECK wurde Libanios von Julian eine titulare quaestura sacri palatii ange­
boten, die der Sophist jedoch abgelehnt habe. Als ihm hingegen später von Theo­
dosius der Titel eines praefectus praetorio angeboten worden sei, habe er die Aus­
zeichnung angenommen. Libanios hätte demnach unter Theodosius den Rang ei­
nes illustrisi innegehabt. SEECK glaubte, eine Anspielung auf diese Rangerhöhung 
in einem 388 geschriebenen Abschnitt der Autobiographie (Or. 1, 257-258) ent­
decken zu können, und datierte sie darum auf das Jahr 388.6 Da er weiterhin an­
nahm, daß die Verleihung der titularen Prätorianerpräfektur i m Proömium der 
Rede Für die Tempel (Or. 30, 1) erwähnt werde, meinte er, damit den Schlüssel 
zur Datierung dieser für die Einschätzung der Religionspolitik des Theodosius 
hochbedeutsamen Rede gefunden zu haben; nach SEECK wäre sie sicher nach 388, 
w o h l i m Sommer des Jahres 390, geschrieben worden.7 

Diese Rekonstruktion hat sich in ihren Grundzügen allgemein durchgesetzt.8 I n 
den Gesamtdarstellungen der Epoche von STEIN, 9 JONES1 0 und D E M A N D T , 1 1 der 

4 SIEVERS, Libanius 292 f., vgl. 44 Anm.221 (Präfektur), 92 mit Anm.44 (Quästur). 
5 Der illustris -Titel für die Inhaber der Reichspräfektur scheint sich unter Valentinianl. 

durchgesetzt zu haben: vgl. W.ENSSLIN, RE 22,2, 1954, 2443 s.v. praefectus praetorio. 
6 SEECK, Geschichte, Bd. 5, 526-528, vgl. 231 f. 
7 SEECKS Datierung von Pro Temp lis wurde akzeptiert durch LOY, Pro Templis 17-19; 

E.STEIN, Geschichte des spätrömischen Reiches, Bd. 1: Vom römischen zum byzantinischen 
Staat (284-476 n.Chr.), Wien 1928, 321 mit Anm.5, bzw. Histoire du Bas-Empire, Bd. 1: 
De l'état romain à l'état byzantine (284-476), Paris 1959, 208 mit Anm. 106 auf S. 530; 
PACK, Libanius 45; HARMAND, Libanios. Discours sur les patronages 102 Anm. 3, 105. Über 
die Ansätze der Forscher, die vor SEECK schrieben, informiert LOY, Pro Templis 11-17. 

8 Eine abweichende Position findet sich allerdings in der RE (R.FÖRSTER- K.MÜNSCHER, 
RE 12, 2, 1925, 2492, 2496 s.v. Libanios) sowie bei W. VON CHRIST - W . S C H M I D -
Ο. STÄHLIN, Geschichte der griechischen Literatur, München 61924, 990: Dort heißt es, Liba­
nios habe die ihm von Julian angebotene titulare Quästur angenommen (so auch BIDEZ, Ju­
lien. Lettres, 111; Julian, 294), die von Theodosius angebotene titulare Prätorianerpräfektur 
hingegen abgelehnt (so auch ENSSLIN [wie Anm.5] 2451). PACK, Libanius 97f. Anm.6 refe­
rierte die Auffassungen von FÖRSTER und SEECK, ohne ein eigenes Urteil abzugeben. 

9 STEIN, Geschichte (wie Anm. 7) 251 mit Anm. 2 bzw. Histoire 162 mit Anm. 12 auf 
S. 502. 

10 JONES, Later Roman Empire 549, 1002. 
11 DEMANDT, Spätantike 282. Auf S. 360 schreibt DEMANDT freilich, Libanios habe die 

Prätorianerpräfektur abgelehnt. 
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Prosopography of the Later Roman Empire12 und der Spezialliteratur zu Libanios 
und Julian w i r d es als gesicherte Erkenntnis präsentiert, daß Libanios von Julian 
der Titel eines quaestor sacri palatii13 und von Theodosius derjenige eines praefec-
tus praetoriou angeboten worden sei. Der einzige Punkt i n SEECKS Rekonstrukti­
on, der i n der Folgezeit revidiert wurde, war die Datierung der Verleihung einer 
titularen Prätorianerpräfektur an Libanios auf das Jahr 388. P A U L P E T I T glaubte 
nachweisen zu können, daß Libanios die Privilegien, die mi t dem Rang eines ho-
noratus15 verbunden gewesen seien, bereits seit 383 ausgeübt habe, und brachte 
die Verleihung der titularen Prätorianerpräfektur darum mi t einem Brief i n Ver­
bindung, den Theodosius nach Ausweis der Autobiographie in diesem Jahre an­
läßlich des bevorstehenden Konsulates seines magister militum Richomer16 an L i ­
banios schrieb (Or. 1, 219-220).17 Da P E T I T wie SEECK der Ansicht war, daß Liba­
nios i m Proömium der Rede Für die Tempel auf die Prätorianerpräfektur anspie­
le, meinte er, damit das Haupthindernis für eine Datierung dieser Rede in die 
Zeit vor 388 aus dem Weg geräumt zu haben, und schlug 386 als neues Datum 
der Rede Für die Tempel vor.18 

PETITS Aufsatz gilt wei th in als das letzte Wor t zum Thema.19 Widerspruch hat 
sich erst vor kurzem gemeldet und ist bislang ohne Resonanz geblieben. Während 

12 PLRE I , 506. 
13 F. SCHEMMEL, Der Sophist Libanios als Schüler und Lehrer, Neue Jahrb. f. klass. Altert. 

20, 1907, 52-69; auch in: G.FATOUROS - T. KRISCHER (Hg.), Libanios, Darmstadt 1983, 3-25 
(danach zitiert), hier: 19; BIDEZ, Julian 294; PACK, Libanius 97f.; PETIT, Pro Templis 293 (= 
52); ders., Les Étudiants de Libanius, Paris 1956, 78 Anm. 146; H A R M A N D , Libanius. Dis­
cours sur les patronages 49; N O R M A N , Libanius, Julianic Orations XXV; ders., Libanius. Se­
lected Works 14 Anm.a, 94f.; BLIEMBACH, Libanius. Oratio 18, X X X I I I Anm.29, 126; C A L -
TABIANO, L'epistolario di Giuliano 25 mit Anm. 117. 

14 LOY, Pro Templis 17f., 389; PETIT, Pro Templis 285-294 (= 43-53); HARMAND, Libani­
us. Discours sur les patronages 49f.; N O R M A N , Libanius' Autobiography 183, 207, 211, 224; 
wiederholt in: Libanius. Selected Works 14 Anm.a, 94f., 97; Libanios. Autobiographische 
Schriften. Übersetzt von P.WOLF, Zürich - Stuttgart 1967, 202 Anm.256. 

15 Ich verwende den Begriff in dem weiten Sinne, in dem er auch von PETIT, JONES und 
LIEBESCHUETZ gebraucht wird: honoratus war demnach jeder, der ein bonos erhalten hatte; 
vgl. JONES, Later Roman Empire 1221 Anm. 12. CHASTAGNOL engt den Begriff auf atriales 
ein, die den Rang eines clarissimus, perfectissimus oder sacerdotalis erhalten hatten: C H A ­
STAGNOL, Timgad 22 ff.; ders., Le Sénat romain à l'époque imperiale. Recherches sur la com­
position de l'assemblée et le statut des ses membres, Paris 1992, 239 f. 

16 SEECK, Briefe 251; PLRE I , 765 f. 
17 PETIT, Pro Templis 285-294 (= 43-53). 
18 Ebd. 294-309 (= 53-67). 
19 Auf PETIT verweisen zustimmend G. DOWNEY, A History of Antioch from Seleucus to 

the Arab Conquest, Princeton, New Jersey 1961, 431 mit Anm. 106; LIEBESCHUETZ, Antioch 
6 Anm.2, 27 A n m . l ; PLRE I , 506; A . L I P P O L D , RE Suppl.13, 1973, 871 f. s. v. Theodosius 
10; MATTHEWS, Western Aristocracies 141 Anm.2; ROMANO, Libanio. In difesa dei templi 
20-22; N O R M A N , Libanius. Selected Works 96 f.; CHASTAGNOL, Timgad 27 Anm. 25; ders., 
Sénat romain (wie Anm. 15) 353 mit Anm. 34 auf S.447. 
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B A N C H I C H sich damit begnügt, das Angebot einer Prätorianerpräfektur von der 
Regierung des Theodosius auf die des Valens umzudatieren,20 schlägt M A R T I N i m 
zweiten Band der Budé-Ausgabe eine neue Gesamtinterpretation von Libanios' 
politischer «Laufbahn» vor: Nach M A R T I N wurde Libanios die titulare Präto­
rianerpräfektur nicht von Theodosius, sondern von Valens angeboten; Libanios 
habe sie jedoch nicht angenommen, sondern abgelehnt. Die titulare Quästur h in ­
gegen sei Libanios nicht von Julian, sondern von Theodosius angeboten worden 
und sie, nicht die titulare Prätorianerpräfektur, sei das Ehrenamt, das Libanios 
schließlich angenommen habe. Bei aller Verschiedenheit i m Detail teilt die 
«revisionistische» Deutung mi t der communis opinio die Überzeugung, daß Liba­
nios' Stellung unter Theodosius auf einer titularen Würde beruht habe: Auch M A R ­
T I N n immt an, daß Libanios seit 383 Privilegien ausgeübt habe, die i hm als honora-
tus zugekommen seien.21 

77. Die angebliche Prätorianerpräfektur 

II.1 Das Zeugnis des Eunapios 

Angesichts der Bedeutung, die der angeblichen Verleihung einer titularen Prätoria­
nerpräfektur von den Vertretern der communis opinio beigemessen w i r d , ist es er­
staunlich, daß sie den einzigen Text, der eine solche Auszeichnung mi t Libanios in 
Verbindung bringt, niemals näher untersucht haben. P E T I T hat den Text nicht ein­
mal mehr zitiert, geschweige denn diskutiert, sondern sich mi t einem Verweis auf 
SEECKS sehr knappe Bemerkungen begnügt.22 Es handelt sich u m eine Stelle i n der 
an Ungenauigkeiten reichen Kurzbiographie des Libanios aus der Feder des Eunapi­
os von Sardeis.23 Eunapios sagt dort, daß Libanios wegen seines strengen Attizismus 
von Julian bewundert worden sei, daß sehr viele Bücher von ihm i m Umlauf seien, 
die jeder Vernünftige lesen werde, und fügt dann anerkennend hinzu (Eun. VS. 16, 
2, 8-9, S. 496 D I D O T ) : «Als die späteren Kaiser ihm den höchsten Rang verleihen 
woll ten - sie forderten ihn nämlich auf, den Titel eines praefectus praetorio zu tra­
gen - , da nahm er ihn nicht an und sagte, daß der Titel «Sophist» mehr sei. U n d 
dies ist kein geringes Lob , daß ein Mann, der ruhmsüchtig war, nur dem Ruhm nach­
gab, den Reden einbringen, den anderen aber für vulgär und banausisch hielt.»24 

20 BANCHICH, Prefecture 384-386; übernommen von PENELLA, Philosophers and Sophists 
106-108. Weder BANCHICH noch PENELLA scheint bemerkt zu haben, daß der einzige 
«Beleg» für die von Theodosius angebotene Prätorianerpräfektur wegfällt, wenn Eun. V. S. 
16, 2, 8-9, S.496 D I D O T auf Valens zu deuten ist. 

21 M A R T I N , Libanios. Discours 248-250. 
22 PETIT, Pro Templis 289 mit Anm.4 (= 47 mit Anm. 17). 
23 Vgl. die Analyse bei PENELLA, Philosophers and Sophists 100-108. 
24 Των δε μετά ταΰτα βασιλέων και των αξιωμάτων το μέγιστον αΰτω προσθέντων - τόν γαρ 

της αυλής έπαρχον μέχρι προσηγορίας εχειν έκέλευον - ούκ έδέξατο φήσας τον σοφιστήν είναι 
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Schon beim flüchtigen Lesen fällt auf, daß dieser Text das genaue Gegenteil von 
dem aussagt, was die communis opinio mi t ihm belegen w i l l : Eunapios lobt Libani­
os gerade dafür, daß er die titulare Prätorianerpräfektur abgelehnt habe. N i c h t ein­
mal die Annahme, daß Eunapios mi t «den späteren Kaisern» (των μετά ταϋτα βασι­
λέων) Theodosius (und Arcadius) meine, w i r d durch ihn beglaubigt. Denn da unmit­
telbar zuvor von Julian die Rede ist, liegt es näher, an Valens und Valentinian zu den­
ken.25 Die Vertreter der communis opinio sehen sich darum genötigt, Eunapios ein 
doppeltes Mißverständnis zu unterstellen: Libanios' Biograph habe die Prätorianer­
präfektur, von der keine andere Quelle, insbesondere Libanios selbst, etwas weiß, 
mit der Quästur verwechselt, die Libanios von Julian angeboten worden sei, und 
darum Libanios i r r tüml ich für die Ablehnung eines Ehrenamtes gelobt, das er i n 
Wahrheit angenommen habe. Diese Interpretation ist so weit hergeholt, daß sie sich 
selbst ad absurdum führt. Die Auffassung, daß Libanios unter Theodosius den 
Rang eines praefectus praetorio bekleidet habe, kann sich auf Eunapios nicht berufen. 

Die von B A N C H I C H und M A R T I N vertretene «revisionistische» Deutung tr iff t 
hingegen zwar den Sinn des oben zitierten Textes: Eunapios meinte i n der Tat, 
daß Libanios eine titulare Prätorianerpräfektur, die i hm von den Kaisern nach Jul i ­
an, also w o h l Valens und Valentinian, angeboten worden sei, abgelehnt habe. Da­
mit ist jedoch noch nicht gesagt, daß Eunapios' Meinung den historischen Tatsa­
chen entspricht. Zwei Überlegungen führen zu dem Schluß, daß es sich vielmehr 
um eine unhistorische Konstrukt ion handelt. 

Z u m einen fehlt für die Auszeichnung eines Sophisten oder Philosophen durch 
eine titulare Prätorianerpräfektur i m vierten26 - und übrigens auch i m fünften -
Jahrhundert jede Parallele. Wie bereits M O M M S E N betonte, ging man mit der t i tula-
ren Verleihung dieses höchsten Reichsamtes sehr sparsam um.2 7 Wenn man von die­
ser Regel abwich, so handelte es sich u m Personen, die sich i m Dienst des Kaisers 
besondere Verdienste erworben hatten.28 Aus dem vierten Jahrhundert lassen sich 
nur zwei Personen namhaft machen, die mi t Sicherheit eine titulare Prätorianerprä-

μείζονα. και τοΰτό εστίν ούκ και ολίγος έπαινος, ότι δόξης έλάττων άνήρ μόνης ήττητο της περί 
τους λόγους, τήν δέ αλλην δημώδη και βάναυσον ύπελάμβανεν. 

25 So mit Recht BANCHICH, Prefecture 384; PENELLA, Philosophers and Sophists 106-108. 
Unentschieden äußern sich SCHEMMEL, Libanios (wie Anm. 13) 19; M A R T I N , Libanios. Dis­
cours 249. 

26 Themistios übte das Amt eines Stadtpräfekten von Konstantinopel tatsächlich aus und 
ist deswegen keine Parallele. 

27 T H . M O M M S E N , Die diocletianische Reichspraefectur, Hermes 36, 1901, 201-217; auch 
in: Gesammelte Schriften, Bd. 6, Berlin 1910, 284-299, danach zitiert, hier: 292; ENSSLIN, 
RE 22, 2 (wie Anm. 5), 2451. 

28 Das Rangordnungsgesetz des Theodosius I . von 383 (CTh 6, 22, 7) verfügte, daß sich 
ehemalige Amtsträger jeweils nur um den nächsthöheren Ehrentitel bewerben dürften, also 
ehemalige praesides und consulares um den von ex proconsulibus, ehemalige proconsules um 
den von ex vicariis und ehemalige vicarii um den von ex praefectis. Die Unterscheidung 
von administratores, vacantes und honorarii begegnet nicht vor 440/441: CJ 12, 8, 2. 
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fektur innehatten. Keiner der beiden so Geehrten ist mi t Libanios vergleichbar. Der 
magister officiorum Fl.Eugenius erlangte die Auszeichnung als Höf l i ng und Ver­
trauter von Kaiser Constans.29 Der Patriarch Gamaliel verdankte sie seiner Bedeu­
tung als Repräsentant einer einflußreichen Minderheit unter Theodosius I . und sei­
nen Söhnen.30 Dazu kommen drei Männer, für die zwar der Titel ex praefecto prae-
torio oder praef ectorius bezeugt ist, aber nicht das A m t selbst.31 Da schwerlich alle 
drei eine Präfektur ausgeübt haben dürften, die sonst keinen Niederschlag fand, 
liegt es nahe, an titulare Verleihung zu denken, doch läßt sich dies für keinen der 
drei mi t Sicherheit behaupten.32 Gewiß scheint aber, daß sich auch unter ihnen kei­
ne Literaten befinden. Sulpicius Severus erwähnt einen gewissen Auspicius, der um 
376/380 i m Range eines vir praefectorius auf seinen Gütern bei Sens lebte; der Mann 
ist sonst völ l ig unbekannt.33 F l . Iulius Catervius, der auf seinem Sarkophag den Titel 
v. c. ex praef (ecto ) praetorio trägt, dürfte mi t dem gleichnamigen comes sacrarum 
largitionum Gratians identisch sein.34 F l . Gorgonius diente Valentinian I L als co­
mes rerum privatarum, bevor er den Rang eines ex praefecto praetorio erhielt.35 

29 SEECK, Briefe 134 Nr. I l i ; PLRE I , 292 Nr. 5. Eine postume Ehreninschrift (CIL V I 
1721 = ILS 1244) gibt den cursus honorum folgendermaßen an: v. c, ex praefecto praetorio, 
constili ordinario designato, magistro officiorum omnium, corniti domestico ordinis primi om-
nibusque palatinis dignitatibus functo. Da nur die Präfektur durch ex qualifiziert wird, dürf­
te sie titular gewesen sein. 

30
 SEECK, Briefe 162; PLRE I , 385. Daß die Patriarchen bereits unter Theodosius I . illu­

stres waren, zeigt CTh 16, 8, 8 (392); vgl. 16, 8, 11. Gamaliel wurde die praefectura honora­
ria am 20. Oktober 415 aberkannt: CTh 16, 8, 22. 

31 Für den Hinweis auf Fl. Iulius Catervius und Fl. Gorgonius bin ich J O H N MATTHEWS 
zu Dank verpflichtet. Beide sind von der Forschung im vorliegenden Zusammenhang bis­
her nicht berücksichtigt worden. 

32 Vor voreiligen Schlüssen kann die Anwesenheitsliste der sechsten Sitzung des Konzils 
von Chalkedon am 25.Oktober 451 (ACOec I I / l , 1, S. 138f.) bewahren. Die Liste nennt 
21 Männer, die den Rang von illustres als administratores erworben hatten, zehn ehemalige 
Prätorianer- und drei Stadtpräfekten, drei ehemalige quaestores sacri palatii, zwei ehemalige 
praepositi sacri cubiculi, einen ehemaligen comes sacrarum largitionum, einen ehemaligen co­
mes rei privatae sowie einen ehemaligen magister officiorum. Neun von ihnen werden nur 
an dieser einen Stelle erwähnt, ein zehnter, der praepositus sacri cubiculi Romanus (PLRE 
I I , 947 Nr. 3) nur in den Akten von Chalkedon. 

33 PLRE I , 141 und CHASTAGNOL, Timgad 27 mit Anm.25 gehen davon aus, daß Auspi­
cius' Prätorianerpräfektur titular war; MATTHEWS, Western Aristocracies 78 meint dagegen, 
daß er das Amt tatsächlich ausgeübt habe. Die Terminologie bietet keine Hilfe. Der Aus­
druck praef ectorius kann sicher auch den gewesenen Amtsträger meinen. Denn der von Sul­
picius ebenfalls als vir praef ectorius bezeichnete Arborius (V. Mart. 17, 1; vgl. Dial. 3, 10, 6: 
Arborius ex praef ecto) dürfte mit dem gleichnamigen praefectus urbi des Jahres 380 (CTh 
1, 32, 1; 14, 3, 16) zu identifizieren sein. 

34 PLRE I , 186f. CTh 6, 30, 3 von 379 ist an einen Catervius comes gerichtet und regelt 
Fragen, die in den Zuständigkeitsbereich der sacrae largitiones gehörten. Auf dem Sarko­
phag wird nur das höchste Amt genannt: v. c. ex praef. praetorio (CIL I X 5566 = ILS 1289). 

35 PLRE I , 399 Nr. 7. An ihn als comes rerum privatarum ist gerichtet CTh 10, 13, 1 (386). 
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U m dem denkbaren Einwand zuvorzukommen, daß der athenische Sophist Pro-
aeresius eine Parallele darstelle, sei zu i hm angemerkt, daß die Auszeichnung, die 
Proaeresius von Kaiser Constans verliehen wurde, schwerlich der Titel eines prae-
fectus praetorio gewesen sein kann.36 Wiederum stammt der einzige Beleg aus Eu-
napios' Sophistenbiographien. Eunapios berichtet dort folgendermaßen über den 
Aufenthalt seines Lehrers Proaeresius am H o f des Constans (Eun. V. S. 10, 7, 5-
6, S. 492 D I D O T ) : «Als er wieder nach Athen abreiste, stellte i hm der Kaiser eine 
Bitte frei. Er aber erbat sich etwas, das seiner Natur würd ig war: Inseln, die nach 
Größe und Zahl ausreichten, u m in die athenische Getreidekasse Tribut zu zah­
len. Dieser aber gewährte auch dies und fügte die größte Auszeichnung hinzu, i n ­
dem er ihm gestattete, sich stratopedarches zu nennen, damit i hm keiner zürne, 
wenn er soviel aus der Staatskasse bekäme. Diese Gabe mußte der Prätorianerprä-
fekt bestätigen.»37 

Nach Eunapios machte also Constans dem Proaeresius Inseln zum Geschenk, 
die der Getreideversorgung Athens hätten dienen können oder sollen (?). Weil 
Proaeresius sich dadurch aber den Zorn seiner Mitbürger zugezogen hätte, ver­
band Constans dieses Geschenk mi t der Auflage, daß Proaeresius das A m t eines 
stratopedarches übernahm; die «größte Auszeichnung» (το μέγιστον των αξιω­
μάτων) war also in Wahrheit eine Liturgie. Das mi t dem untechnischen Ausdruck 
stratopedarches^ gemeinte A m t dürfte darum dasjenige eines Strategen der H o p l i -
ten (στρατηγός επί τα όπλα) gewesen sein, dem i m kaiserzeitlichen Athen die Ge-

Auf seinem Sarkophag wird er v. c. ex comité largitionum privatarum, ex p. prêt, genannt 
(CIL I X 5897 = ILS 1290). 

36 So aber PACK, Libanius 98; JONES, Later Roman Empire 1404 Anm.42; PLRE I , 731. 
G. R. SIEVERS, Studien zur Geschichte der römischen Kaiser, Berlin 1870, 234; SEECK, Ge­
schichte, Bd. 4, 49; E. GROAG, Die Reichsbeamten von Achaia in spätrömischer Zeit, Buda­
pest 1946, 30 und PENELLA, Philosophers and Sophists 89 Anm.21 meinen dagegen, Proae­
resius sei durch ein titulares magisterium militum ausgezeichnet worden (skeptisch dazu 
W.ENSSLIN, RE 23, 1, 1957, 31 s. v. Proairesios 1). DEMANDT, Spätantike 282 hält beide Deu­
tungen für möglich. 

37 Ό δέ βασιλεύς (sc. Κώνστανς) άπιόντα πάλιν Άθήναζε και δωρεάν αιτεΐν εδωκεν. ό δέ (sc. 
Προαιρέσιος) της εαυτού φύσεως άξιον ήχησε, νήσους ούκ ολίγας ουδέ μικράς εις άπαγωγήν 
φόρου κατά σιτηρέσιον [ôv] ταϊς Αθήναις, ό δέ και ταϋτα εδωκεν, και προσέθηκε το μέγιστον 
των αξιωμάτων, στρατοπεδάρχην έπιτρέψας καλεΐσθαι, όπως νεμεσώη μηδεις ει τοσαϋτα εκ 
τον δημοσίου κομίζοιτο. ταύτην την δωρεάν έδει βεβαιούν τόν της αυλής έπαρχον κ.τ.λ. 

38 Es sei PENELLA, Philosophers and Sophists 89 Anm. 21 zugegeben, daß das Wort στρατο-
πεδάρχης in der Spätantike einen magister militum meinen kann (Beispiele bei H.J .MASON, 
Greek Terms for Roman Institutions, Toronto 1974, 13). Daraus folgt aber nicht, daß es 
sich um einen terminus technicus handelt. Denn das Wort war auf einen magister militum 
deswegen anwendbar, weil dieser im eigentlichen Sinne ein «Heerführer, General» (die 
Grundbedeutung des Wortes: vgl. LSJ s.v.) war; in diesem untechnischen Sinne wird das 
Wort auch Eun. V. S. 6, 5, 3, S.465 D I D O T verwandt. Das Amt eines στρατηγός επί τα όπλα 
dürfte Eunapios deswegen mit στρατοπεδάρχης umschrieben haben, weil dieses Amt ur­
sprünglich, wie schon der Name sagt, militärische Funktionen gehabt hatte. 
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währleistung der Getreideversorgung oblag.39 Wie die Beispiele des Lollianus von 
Ephesos40 (Philostr. 5. S.526), Apollonius von Athen4 1 (Philostr. 5. S.600) und 
Ammonius, des Lehrers von Plutarch,42 zeigen, wurde dieses A m t nicht selten 
von Sophisten und Philosophen bekleidet; auch Kaiser Konstantin hat es über­
nommen (Jul. Or. 1, 6, 8C/D) . Die Unklarheit i n Eunapios' Bericht erklärt sich 
dadurch, daß er die Verpflichtung, die Hoplitenstrategie zu übernehmen, zu ei­
nem zusätzlichen Gunstbeweis umdeutete, u m seinen Lehrer i n ein besonders 
günstiges Licht zu setzen. Der Name des Proaeresius ist darum von der Diskussi­
on über die titulare Prätorianerpräfektur ganz fernzuhalten. 

Das zweite Argument gegen die Glaubwürdigkeit von Eunapios' Bericht ergibt 
sich daraus, daß Libanios' Verhältnis zu Valens durch die prominente Rolle, die 
der Sophist unter Julian gespielt hatte, nachhaltig gestört war. Ammian und Zosi-
mos berichten übereinstimmend, daß Valens die Anhänger Julians vom Beginn 
seiner Herrschaft an mi t Mißtrauen und Haß verfolgte.43 Durch die Erhebung 
des Prokop44 dürfte sich Valens i n dieser Hal tung bestärkt gefühlt haben. Libani­
os aber gehörte zu den prominentesten Anhängern Julians und hörte auch unter 
dessen christlichen Nachfolgern nicht auf, dessen Herrschaft zu rühmen (Or. 1, 
138; 2, 58). Während der Erhebung Prokops wurde bei i hm eine Hausdurchsu­
chung durchgeführt, wei l er i m Verdacht stand, eine Lobrede auf den Usurpator 
verfaßt zu haben (Or. 1, 163). Zwei seiner Lieblingschüler, Hyperechius45 und A n -
dronicus,46 wurden wegen ihrer Verwicklung in die Usurpation hingerichtet. Als 
Libanios 371 den Kaiser bei dessen Ankunf t i n Antiocheia mi t einer Ansprache 
begrüßen woll te , brach Valens die Audienz ab, bevor Libanios die zweite Hälfte 
seiner Rede hatte vortragen können (Or. 1, 144).47 Als die sogenannten Theodorus-
prozesse ins Rollen kamen,48 geriet Libanios in den Verdacht, er habe mittels 

39 Vgl. D. J. GEAGAN, The Athenian Constitution after Sulla, Hesperia Suppl. 12, Princeton 
1967, 18-31, bes. 21-23. Die klassische Beschreibung des Amtes steht bei Philostr. V. S. 526. 

40 Vgl. PIR2 H 203; O.SCHISSEL, Lollianos aus Ephesos, Philologus 82, 1926, 181-201. 
41 Vgl. PIR2 A 142. 
42 Vgl. PIR2 A 563; C.P.JONES, The Teacher of Plutarch, HSPh 71, 1966, 205-213. Am­

monius bekleidete das Amt dreimal: Plut. Quaest. conv. 8, 3, 1, 720C/D; vgl. 9, 1, 1, 736D. 
43 Amm. 26, 4, 4. 10, 6; Zos. 4, 2, 1-2. Vgl. Lib. Or. 1, 167; Leute, die εκ της τοϋ Ιουλιανού 

σφαγής zu Macht gekommen sind, versuchen erfolglos, den consularis Syriae Protasius 
(PLRE I , 752 Nr. 1) gegen Libanios aufzubringen. 

44 Vgl. J.MATTHEWS, The Roman Empire of Ammianus, London 1989, 191-203. 
45 SEECK, Briefe 182 f. Nr. I ; PLRE I , 449 f. Prokop hatte ihm das Kommando über auxilia 

in Bithymen übertragen: Amm. 26, 8, 5. 
46

 SEECK, Briefe 70-74 N r . I ; PLRE I , 64 f. Nr. 3. Andronicus war Prokops vicarius Thra-
ciarum und wurde auf Befehl von Valens hingerichtet: Or. 62, 58-60. 

47 Libanios' alter Rivale Themistios hingegen feierte 373 in Antiocheia mit einem Plä­
doyer für religiöse Toleranz vor Valens einen spektakulären Erfolg: Socr. H . E. 4, 32, PG 
67, 549-552; Soz. H . E. 6f 36, 6-37, 1. 

48 Vgl. MATTHEWS, Ammianus (wie Anm.44) 219-226. 
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mantischer Praktiken versucht, den Nachfolger des Valens zu ermitteln.49 Libanios 
selbst berichtet, daß er damals für sein Leben fürchtete, wei l er glaubte, daß Valens 
ihn gerne unter den Verurteilten gesehen hätte (Or. 1, 172; vgl . 177-178). Es ver­
wundert darum nicht, daß Libanios, von dem kläglich durchgefallenen Prosphone-
tikos an Valens (Or. 1, 144 = Fr. 33) einmal abgesehen, keine einzige Rede an Valens 
oder seinen H o f adressierte.50 

Angesichts dieser Tatsachen muß der Versuch von B A N C H I C H , die Glaubwür­
digkeit von Eunapios' Bericht zu verteidigen,51 als gescheitert betrachtet werden. 
Es ist kaum glaublich, daß Valens Libanios jemals eine titolare Prätorianerpräfek-
tur angeboten habe. Was aber soll man dann erst von der Angabe halten, daß Liba­
nios es gewagt habe, diese von Valens ausgehende Versöhnungsgeste zurückzuwei­
sen? 

W i r können auch noch erschließen, wie Eunapios' I r r t u m zustandekam. Da er 
Libanios nach eigenem Bekunden nicht persönlich kannte ( V S. 16, 2, 10 = S.496 
D I D O T ) , war er auf Informationen aus zweiter Hand angewiesen. Dabei vermisch­
te er mündliche Traditionen mit Schlußfolgerungen, die er aus Libanios' eigenen 
Schriften zog. U m die Glaubwürdigkeit des Eunapios zu stützen, verweisen die 
Vertreter der «revisionistischen» Deutung auf eine Stelle in der Rede Gegen dieje­
nigen, die ihn <schwierig> nannten von 380/381, an der Libanios sich rühmt, ein 
Ehrenkodizil l zurückgewiesen zu haben (Or. 2, 7-8): «Worin b in ich <scrrwierig>? 
I n meinem Verhalten gegenüber den Statthaltern? Jedermann weiß doch, auf wel ­
chen Platz ich mich bei Audienzen setze, obwohl ich mich auf einen besseren 
Platz setzen könnte, in wessen Gesellschaft ich mich bei adventus und profectio 
aufhalte, und von wem ich mich fernhalte. O b w o h l sie mich oft zu sich herüberge­
zogen haben, liegt klar zu Tage, daß ich nicht nachgegeben habe. 8. Was rede ich 
davon? Ich kann von jenem K o d i z i l l reden, das ich ausgeschlagen habe, damit ich 
nicht als zu würdevoll erschiene. U n d doch hätte ich, wenn ich es angenommen 
hätte, sagen können, daß mir Ungeheuerliches geschähe, wenn die Statthalter 
nicht zu mir kämen, und die Quartiere der Statthalter mi t Lärm erfüllen können, 
so oft ich zu ihnen ginge. Doch ich woll te keines von beiden, hielt es keineswegs 
für eine große Sache und woll te den Ehren, die meiner Wesensart gezollt werden, 
nicht diejenigen hinzufügen, die jenes Schreiben beinhaltete.»52 

49 Suda s. ν. 'Ιάκωβος; Zon. 13, 16; Cedren. 1, 548, PG 121, 597. 
50 Während der Regierung des Valens verfaßte Libanios den Epitaphios auf Julian 

(Or. 18), den ersten Teil der Autobiographie (Or. 1, 1-155) sowie die Rede Gegen diejeni­
gen, die ihn als Lehrer verspotteten (Or. 62). Vermutlich gehört auch die Rede Gegen Poly-
cles (Or. 37) in diese Zeit. 

51 BANCHICH, Prefecture 384f. 
52 Ποϋ τοίνυν ò βαρύς; έν τοις προς τους άρχοντας; άλλ' ϊσασιν άπαντες, οι τε είσιών καθι­

ζάνω, παρόν ε'ίς τ ι κάλλιον, και μεθ' ών απαντώ και προπέμπω, και τίνων άποσχιζόμενος, ών 
έλκόντων με παρ' εαυτούς πολλάκις ουδέν μάλλον ύπακούσας φαίνομαι. 8. και τί ταϋτα λέγω, 
λέγειν έχων τό γραμματεϊον εκείνο, ö διεωσάμην, όπως μή σεμνότερος γεγενήσθαι δόξαιμι; καί-



98 Hans-Ulrich Wiemer 

Die Ähnlichkei t dieser Stelle mi t dem oben zitierten Eunapiostext ist in der Tat 
frappierend: N i c h t nur ist i n beiden Texten davon die Rede, daß Libanios eine 
hohe Auszeichnung abgelehnt habe, auch der Ausspruch, mi t dem Libanios diese 
Ablehnung begründet, stimmt überein. Eunapios läßt Libanios sagen, daß der T i ­
tel «Sophist» bedeutender sei als der eines Prätorianerpräfekten; Libanios selbst 
sagt, daß er verzichtet habe, den Ehren, die man seiner Wesensart zolle, die i n je­
nem K o d i z i l l enthaltene Erhebung in den Rang eines honoratus hinzuzufügen. 
Weit entfernt davon, die Glaubwürdigkeit des Eunapios zu stützen, spricht diese 
Übereinstimmung jedoch vielmehr dafür, daß die zitierte Stelle i n der Rede Ge­
gen diejenigen, die ihn <schwierig> nannten die unmittelbare Vorlage für Eunapios 
gewesen ist.53 M i t anderen Worten: Eunapios tat nichts anderes, als eine Angabe 
auszudeuten, die er bei Libanios selbst vorfand. Die Angabe, daß es sich bei der 
Auszeichnung, die Libanios ausschlug, u m den Titel eines praefectus praetorio 
handelte, ist darum als eine Zugabe des Eunapios zu betrachten, die auf unbeglau­
bigten Gerüchten oder bloßer Vermutung beruht. 

Es gibt noch ein zweites Beispiel dafür, daß Eunapios aus Libanios' eigenen 
Schriften falsche Schlußfolgerungen zog. Zosimos berichtet i n einem Abschnitt 
seines Geschichtswerkes, der mi t großer Wahrscheinlichkeit aus Eunapios ge­
schöpft ist, daß Libanios nach dem sogenannten Statuenaufruhr von 387 zusam­
men mi t einem gewissen Hilarius nach Konstantinopel gereist sei und Theodosius 
durch eine Rede zur Milde veranlaßt habe. Da w i r aus Libanios' Autobiographie 
wissen, daß der Sophist seine Heimatstadt seit 354 nicht mehr verließ, ist es sehr 
wahrscheinlich, daß Eunapios sich durch das fiktive Proömium der Rede A n den 
Kaiser Theodosius über den Aufstand (Or. 19) täuschen ließ, i n dem Libanios zu 
Theodosius spricht, als ob er i m consistorium anwesend wäre (Or. 19, 1-4).54 

II.2 Das Selbstzeugnis des Libanios 

Zwischen den Vertretern der communis opinio und den «Revisionisten» besteht 
insofern Einigkeit, als beide annehmen, daß Libanios von Theodosius in den 
Rang eines honoratus erhoben worden sei. Umstr i t ten ist lediglich die Frage, wel ­
che honoraria dignitas Libanios von Theodosius verliehen worden sei: Für die 
Vertreter der communis opinio war es eine titulare Prätorianerpräfektur, für die 
«Revisionisten» eine titulare Quästur. Beide Richtungen behaupten, daß Libanios 

τοι γε υπήρχε λαβόντι δεινά πάσχειν λέγειν, ουχί βαδιζόντων παρ' έμέ των τάς αρχάς εχόντων, 
και θορύβου γε έμπιμπλάναι τάς των αρχόντων καταγωγάς, οπότε παρ' αυτούς έρχοίμην. αλλ' 
οϋδέτερον έβουλήθην ουδέ γε ήγησάμην μέγα ουδέ ταϊς δια τον τρόπον μου τιμαΐς ήξίωσα 
προσθείναι τάς άπ' εκείνων των γραμμάτων. 

53 Die Möglichkeit wurde bislang nur von P.WOLF (wie Anm. 14) 202 Anm.256 in Be­
trachtung gezogen, der aber keine Entscheidung traf. 

54 So auch N O R M A N , Libanius. Selected Works 270 Anm.a; PASCHOUD, Zosime. Histoire 
Nouvelle 43 f. Anm. 183. 
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selbst in seinen Schriften wiederholt auf diese vermeintliche Rangerhöhung an­
spiele. Es handelt sich u m folgende drei Stellen: 

1.) I m Proömium der Rede Über die Gefangenen begründet Libanios sein E in ­
treten für die Gefangenen mi t dem Argument, daß niemand sonst den Kaiser über 
den Mißstand aufkläre (Or. 45, 1): «Da ich deine Mi lde bewundere und zugleich 
die größte Gunst erhalten habe, dürfte ich dazu berechtigt sein, durch deine Ent­
scheidung den I r r t u m zu korrigieren.»55 

2.) I m Proömium der Rede Für die Tempel rechtfertigt Libanios sich dafür, daß 
er schon 'wieder mi t einem Reformvorschlag an Theodosius herantrete, indem er 
darauf hinweist, daß es seine Absicht sei, die Wohltat zu erwidern, die i hm der 
Kaiser erwiesen habe (Or. 30, 1): «Mögest du dich auch diesmal überzeugen las­
sen! Falls aber nicht, so glaube keinesfalls, daß derjenige, der gesprochen hat, dir 
feindlich gesinnt sei! Bedenke, von allem anderen abgesehen, die Größe der Ehre, 
mi t der du mich ausgezeichnet hast, und ziehe in Erwägung, daß kaum anzuneh­
men ist, daß derjenige, der eine Wohltat erfahren hat, seinen Wohltäter nicht sehr 
verehrt.»56 

3.) I n der Rede De patrociniis berichtet Libanios von einem Prozeß, den er 
gegen seine jüdischen Pächter geführt und verloren hatte (Or. 47, 13-16). Libani­
os, der glaubte, den Prozeß allein deswegen verloren zu haben, wei l ein General 
die Pächter protegiert hatte (Or. 47, 16), stellt die Entscheidung des Gerichtes als 
Gefährdung des Rechtsstaates dar: «Wenn das Recht nicht einmal für mich ge­
wahrt wurde - für mich, der ich mich i m höchsten Maße u m die literarische 
Bildung bemüht habe, der ich durch (ein?) Schreiben von dir ausgezeichnet 
worden bin, der ich den Verdruß meiner ehemaligen Schüler auf meiner Seite 
habe - was muß man dann von den anderen annehmen, die nichts davon ha­
ben?»57 

I n keinem dieser drei Texte ist von der Verleihung einer titularen Würde die 
Rede. Libanios verwendet ganz unbestimmte Ausdrücke; er spricht von einer 
Gunst (χάρις) oder Ehre (τιμή) sowie von einem oder mehreren Schreiben (γράμ­
ματα) des Theodosius an ihn. Selbst der relativ bestimmteste der drei Ausdrücke, 
Ehre (τιμή), bezeichnet bei Libanios nur ganz selten ein A m t oder den mit ihm 
verbundenen Rang (Or. 14, 47. 51); wie P E T I T selbst gezeigt hat,58 verwendet er i n 
diesem Zusammenhang fast ausschließlich die von Herrschaft (αρχή) und herr-

55 Ό τήν σήν πραότητα θαυμάζων εγώ και αμα χάριν τήν μεγίστην εΐληφώς δίκαιος εϊη τη 
ση ψήφω θεραπεϋσαι τό άμαρτανόμενον. 

56 Συ δέ μάλιστα μέν και νυν πεισθείης • ει δέ μή, μήτοι νομίσης τοις σοΐς έχθρόν είναι πράγ-
μασι τον εϊρηκότα λογιζόμενος μέν άνευ των άλλων τό μέγεθος τής τιμής ής με τετίμηκας, ένθυ-
μούμενος δέ, ώς ουκ εικός μή σφόδρα τον ευ παθόντα φιλεϊν τόν εύ πεποιηκότα. 

57 Ει δ' ουδέ έμοί τό δίκαιον έσώθη τφ πλείστα δη περί λόγους κάμνοντι και γράμμασι δή 
παρά σου κεκοσμημένφ και τήν των πεφοιτηκότων εξοντι λΰπην, τί χρή περί των άλλων, οίς 
ουδέν τούτων έστιν, ύπολαμβάνειν. 

58 PETIT, Antioche 72-74. 
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sehen (αρχειν) gebildeten Ausdrücke. Das Wort Ehre hingegen deckt alle mögl i ­
chen Formen der ehrenvollen Behandlung ab. 

Schon vom Wortgebrauch des Libanios liegt es daher näher, an die Ausnahme­
genehmigung zu denken, die es Libanios ermöglichte, sein Vermögen entgegen 
der geltenden Rechtslage an seinen filius naturalis C imon zu übertragen.59 Libani­
os berichtet von dieser Ausnahmegenehmigung in der Autobiographie (Or. 1, 
195-196) unter dem Jahre 381/2: «Das Gesetz war meinem natürlichen Sohn 
feindlich, wei l es ihn nicht erben ließ; es hob ein früheres Gesetz auf, das ihn 
zum Erben gemacht hatte. N u n fehlte es mir zwar nicht an rechtschaffenen 
Freunden, die bereit waren, herzugeben, was sie bekämen, doch war es nicht 
leicht, denjenigen zu entkommen, die die Prozedur angegriffen hätten, indem sie 
gegen die A r t des Erwerbs die Anklage erhoben hätten, daß er gegen das Gesetz 
verstoße. 196. Unser Stadtrat wandte sich in dieser Sache an den tüchtigen Ka i ­
ser. Als die Freunde des Kaisers ihre Zustimmung gaben, gewährte der Statthalter 
die Gunst, und das Gesetz ließ die Schenkung zu. Meine Seele wurde von der 
schwersten Last befreit, da mein Besitz auf meinen Sohn ungehindert übergehen 
und fest bei ihm verbleiben w i r d . I n dieser Gewißheit die Seele aufzugeben und 
in den Hades zu fahren, wie sollte das nicht das Los eines glücklichen Mannes 
sein?»60 

Es läßt sich nun zeigen, daß die Ausnahmegenehmigung für C imon von Libani­
os an zwei anderen Stellen als diejenige Ehre bezeichnet w i r d , für die er Theodosi-
us am stärksten zu Dank verpflichtet sei. I m Jahre 390 schreibt er an denpraefectus 
praetorio Tatianus61 (Ep. 959, 4-5): «Als er, der von Zeus selbst die Herrschaft er­
halten hat (sc. Theodosius), die ganze Sache durchschaute, da half er mi r auf eine 
A r t , die zu seinem Wesen paßte. Er setzte sich über diejenigen hinweg, die es ver­
hindern woll ten, und gewährte mir, daß mein bescheidenes Vermögen an ihn (sc. 

59 Die Angabe von PETIT, Pro Templis 287 mit Anm. 4 (= 45 mit Anm. 9), daß Libanios 
im März 388 von dem praefectus praetorio Tatianus eine Ausdehnung dieser Sondererlaub­
nis erwirkt habe, dergestalt, daß Libanios noch zu seinen Lebzeiten eine partielle Schen­
kung seiner Güter an Cimon habe machen dürfen, beruht auf einem Mißverständnis. Im 
Proömium der Rede Für Thalassius ist keineswegs von den Gütern des Libanios die Rede. 
Wie der Zusammenhang lehrt, meint των όντων an dieser Stelle (Or. 42, 3) vielmehr die von 
Libanios im Laufe seiner Ausbildung erworbenen Fähigkeiten, mit anderen Worten: seine 
λόγοι. 

60 Ό νόμος έπολέμει τω νόθω κληρονομείν οΰκ έών, άνελών παλαιόν νόμον ποιοϋντα 
κληρονόμον. φίλων μεν ούν ην αφθονία μοι δικαίων, οϊ δώσειν α λάβοιεν εμελλον, τους δέ 
τοις ώδε δρωμένοις έπιθησομένους ήν οΰ ράδιον διαφυγεΐν γραφομένους τήν όδόν της 
κτήσεως, ώς άδικοι τον νόμον. 196. χρηστω δή βασιλεϊ της βουλής τής ημετέρας εις τούτο 
χρησαμένης των τε βασιλεϊ φίλων [αϊτησάντων] έπαινεσάντων τήν χάριν νεύει τε ό καθήμε­
νος, και ήνείχετο τής δωρεάς ό νόμος, φ τε μάλιστα τήν \|)υχήν έβαρυνόμην έλέλυτο, των 
έμών εις τον έμόν ελευθέρως τε ήξόντων εν βεβαιώ τε μενούντων. ταυτί δέ πεπεισμένον άφεί-
ναί τε τήν ψυχήν έλιΐεΐν εις Αϊδου πώς ούκ αν εύδαίμονος εϊη; 

61 SEECK, Briefe 285-288 Nr. I ; PLRE I , 876-878 Nr. 5. 
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Cimon) überginge; und es ist übergegangen. 5. Für diese Ehre möge der Kaiser 
sich stets eines günstigen Schicksals erfreuen.»62 

N o c h beweiskräftiger scheint die zweite Stelle. Es handelt sich um einen i m vor­
liegenden Zusammenhang bisher übersehenen Brief, den Libanios lange nach der 
vermeintlichen Erhebung in den Rang eines illustris, i m Jahre 388, schrieb. Der 
Adressat ist Mardonius, der, vermutlich als primicerius sacri cubiculi, eine einfluß­
reiche Stellung am H o f i n Konstantinopel innehatte.63 Libanios, der damals be­
zichtigt wurde, es insgeheim mi t Magnus Maximus gehalten zu haben, versichert 
Mardonius, daß er Theodosius i n seinen Gebeten auf dem Zug gegen den 
«Tyrannen» gefolgt sei (Ep. 845, 4): «So betete ich, wei l ich ein anständiger Mann 
bin, dem der Kaiser viele Ehren erwiesen hat, von denen die bezüglich meines 
Sohnes wahrlich die größte war.»64 Diese Stelle beweist zum einen, daß Libanios 
von Theodosius jedenfalls vor 388 keine honoraria dignitas erhalten haben kann, 
wei l Libanios die Sondererlaubnis für C imon gegenüber einem Höf l ing des Theo­
dosius sonst w o h l kaum als die größte Ehre hätte bezeichnen können, die ihm von 
diesem Kaiser jemals erwiesen worden sei. Da sie wiederum das Wor t Ehre (τε-
τιμημένος) verwendet, u m die Ausnahmegenehmigung für C i m o n zu bezeichnen, 
bestätigt sie zum anderen, daß es sich bei der Gunst oder Ehre, auf die Libanios 
in den Proömien der Reden Über die Gefangenen und Für die Tempel anspielt, 
in der Tat ebenfalls u m diese Sondererlaubnis für C i m o n handelt. Die Stelle aus 
der Rede De patrociniis mag auf das Schreiben zu beziehen sein, das diese Sonder­
erlaubnis verbriefte. Da Theodosius jedoch nachweislich mehrfach an Libanios ge­
schrieben hat, ist es wahrscheinlicher, daß Libanios die Gesamtheit der Briefe 
meint, die er vom Kaiser erhalten hatte. 

Es bleibt noch, jene Abschnitte der Autobiographie zu betrachten, die auf die 
vermeintliche Verleihung einer honoraria dignitas bezogen worden sind. SEECK 

glaubte, daß diese Rangerhöhung in einem Abschnitt der Autobiographie er­
wähnt werde, der von der Gesandtschaft berichtet, die die Stadt Antiocheia i m 
Jahre 387, kurz nach dem sogenannten Statuenaufruhr, zu Theodosius geschickt 
hatte. Eines der Mitglieder dieser Gesandtschaft, ein Mann namens Thrasydaeus, 
hatte es sich zum Ziel gesetzt, Libanios' Erben C imon in die Liste der Ratsherren 
eintragen zu lassen.65 Libanios hätte dadurch indirekt seine Atelie verloren (Or. 1, 
257; 32, 2-7). Libanios berichtet folgendermaßen über den Ausgang der Gesandt-

62 Γνούς δέ άπαν το πράγμα τοίχο ό παρά του Διός αυτού την βασιλείαν λαβών βοηθεί βοή-
θειαν ήμΐν πρέπουσαν τη αύτοϋ φύσει, και κρείττων των κωλυόντων γενόμενος εδωκεν είς αυ­
τόν διαβήναι τα όντα μοι τα μικρά, και διέβη. 5. αντί μέν ούν ταύτης της τιμής άεί της βελτίονος 
τύχης άπολαύοι βασιλεύς κ.τ.λ. Ähnlich Or. 32, 7. 

63 Vgl. SEECK, Briefe 203 f. Nr. I I ; PLRE I , 558 Nr. 2. 
64 Και ταύτα εύχόμην έγώ χρηστός ών βασιλεΐ πολλοίς τε άλλοις τετιμημένος και μεγίστω δή 

τω περί τον παϊδα. 
65 Über diese Gesandtschaft vgl. PETIT, Antioche 418 f. Nr. X; LIEBESCHUETZ, Antioch 

267f. Nr. 10. 
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Schaft (Or. 1, 258): «Daraufhin reiste er als Mi tg l ied der Gesandtschaft ab. Gede­
mütigt durch die Ehren, die der Kaiser mi r erwies, kehrte er zurück: Zusammen 
mit den anderen Mitgliedern der Gesandtschaft kam einer und überbrachte mir 
ein kaiserliches Schreiben, das den Empfänger erhöhte. Erhöht war er i n gewisser 
Weise auch durch die Reden des - ebenfalls zu den Gesandten gehörenden - Euse-
bius; i n der einen hatte er den Vater (sc. Theodosius), i n der anderen den Sohn (sc. 
Arcadius) gefeiert. Die Folge war, daß die Leute aus Athen, statt den Wettstreit 
aufzunehmen, ihn selbst ebenso wie mich bewunderten: mich für's Geben, ihn 
für's Empfangen.»66 

SEECK sah in dem Brief des Theodosius, «der den Empfänger erhöhte» ein Eh-
renkodizi l l . Das Wor t erhöhen (αΰξουσαν) hat jedoch i m vorliegenden Zusammen­
hang offenkundig keine technische Bedeutung. Libanios gebraucht dasselbe Wort , 
um den Gewinn an Ansehen zu bezeichnen, den ihm die Vorträge seines Schülers 
und Assistenten Eusebius67 einbrachten (ηύξημένον): Eusebius hatte i n Konstanti­
nopel zwei Reden vorgetragen, eine Lobrede auf Theodosius und eine auf Arcadi­
us, die beifällig aufgenommen worden waren. Als Lehrer von Eusebius aber hatte 
Libanios Teil am Erfolg seines Schülers und Assistenten.68 Die Annahme, daß der 
Brief des Theodosius die Verleihung einer honoraria, dignitas zum Inhalt gehabt 
habe, ist überflüssig: E in Brief des Kaisers bedeutete schon an sich eine Ehre für 
den Empfänger. Ähnl ich wie i m erhaltenen Brief an Ausonius (Auson. 1, 3) dürfte 
Theodosius Libanios zu seinem Talent und seiner Bildung gratuliert und ihn sei­
ner Bewunderung und Zuneigung versichert haben; darüber hinaus w i r d er die 
Rechtmäßigkeit der Übertragung von Libanios' Gütern an C i m o n feierlich bekräf­
tigt haben. Es fällt nicht schwer, sich einen konkreten Anlaß für Theodosius' K o m ­
plimente vorzustellen: Da Eusebius der ersten Gesandtschaft angehörte, die nach 
dem sogenannten Statuenaufruhr von Antiocheia nach Konstantinopel geschickt 
wurde, dürfte er dem Kaiser die beiden Reden seines Meisters Libanios ausgehän­
digt haben, die sich in dieser Angelegenheit an den Kaiser wenden (Or. 19 und 20). 

P E T I T dagegen verbindet die Verleihung einer honoraria dignitas an Libanios mi t 
einem Abschnitt , i n dem Libanios von seiner Freundschaft zu dem magister mili-
tum Richomeres spricht (Or. 1, 219): «Während dieser noch krank war, kam R i -

66 Και πρεσβεύων μεν επί τούτοις φχετο, ταις δ' εις έμέ τού βασιλέως τιμαΐς ταπεινωθείς 
έπανήρχετο, και ήκέ τις μετά των συμπρέσβεων ήμϊν κομίζων έπιστολήν αΰξουσαν τον δεξάμε-
νον, ηύξημένον πως και τοις Εύσεβίου - τών πρέσβεων δέ και ούτος - λόγοις, ών τω μεν τον 
πατέρα, τω δέ έκοσμήσε τον υίόν, ώστε τους ΆΌήνηθεν αντί τού έρίζειν θαυμάζειν αυτόν τε 
εκείνον και έμέ, τού δούναι μέν έμέ, τού λαβείν δέ εκείνον. Ich übernehme FÖRSTERS Konjek­
tur λόγοις ων anstelle des unverständlichen ό λόγος ων der Handschriften. 

67 SEECK, Briefe 143 f. Nr. X X I I ; PLRE I , 305 Nr. 24. 
68 Die Deutung von Or. 1, 257-258 bei PETIT, Pro Templis 287-289 (= 44-47) beruht auf 

einem Mißverständnis des griechischen Textes; PETIT hat sie später selbst (freilich ohne sei­
nen früheren Irrtum zu erwähnen) zurückgezogen: M A R T I N - PETIT, Libanios. Discours 
194 f. A n m . l . 
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chomeres als General, ein Mann, der den Heil igtümern und den Göttern zugetan 
ist. Er liebte mich bereits, bevor er mich gesehen hatte, wie ich damals belehrt 
wurde. Nachdem er mich aber gesehen hatte, ließ er alles andere beiseite und war 
gefesselt; er bat darum, geliebt zu werden, und sagte, daß er dann, wenn er dies er­
lange, glauben werde, das Größte erlangt zu haben. Nachdem w i r eine Freund­
schaft geschlossen hatten, die denjenigen, die mich nicht lieben, Verdruß bereite­
te, ging er zum Kaiser. Als er i m Begriff stand, i n den Kreis der Konsuln einzutre­
ten, lud er mich durch ein doppeltes Schreiben dazu ein: eines von i hm selbst, wie 
es auch die anderen tun, und eines vom Kaiser, was noch nie dagewesen war.»69 

P E T I T selbst räumt ein, daß an dieser Stelle von der Verleihung einer honoraria di-
gnitas nichts gesagt wi rd . 7 0 Warum aber hätte Libanios i n einem Text, der nicht zur 
Veröffentlichung bestimmt war,71 die Hauptsache verschweigen sollen? Libanios 
selbst spricht davon, daß er durch zwei Briefe, einen von Richomeres selbst und 
einen von Theodosius, zur Feier des Konsulates von Richomeres eingeladen wor­
den sei. Der Brief des Theodosius bedeutete seiner Meinung nach deshalb eine be­
sondere Auszeichnung, wei l die Kaiser zwar zur Feier ihrer eigenen Konsulate 
selbst einluden,72 es ansonsten aber den jeweiligen Konsuln überließen, Einladun­
gen zu verschicken. N o c h i m Jahre 388 schreibt Libanios an Richomeres, daß so­
w o h l die Worte, die Richomeres an ihn gerichtet habe, als er i n Antiocheia we i l ­
te, als auch die Ehren (τιμών), die er i hm erwiesen habe, als er Konsul war, sein 
Ansehen erhöht hätten.73 

II.3 Libanios und Theodosius74 

Sobald die unbegründete Annahme, Libanios sei unter Theodosius Inhaber einer 
honoraria dignitas, sei es einer titularen Prätorianerpräfektur, sei es einer titularen 
Quästur, gewesen, aus dem Weg geräumt ist, w i r d die Bahn frei für eine unvoreinge-

69 Νοσοϋντος δέ έτι τοΰδε, 'Ριχομήρης έρχεται στρατηγός, ίεροϊς τε και -θεοις προσκείμενος 
άνθρωπος, ος ήρα μέν μου και πριν ίδεϊν, ώς τότε έδιδασκόμεφα, ίδών δέ πάντα τάλλα άφείς 
εϊχετό τε και έδεϊτο φιλεϊσθαι και εί τοΰδε τύχοι, τοϋ μεγίστου αν ήγεΐσθαι έλεγε τετυχηκέναι. 
γενομένης δέ ήμΐν φιλίας τοϊς ού φιλοϋσιν ημάς άνιαρας, έρχεται τε ώς βασιλέα και μέλλων τε-
λεϊν εις τόν των υπάτων χορόν διπλοϊς με έκάλει γράμμασι, τοις μέν αΰτοΰ, το των άλλων 
ποιών, τοις δέ τοϋ βασιλέως, ο οΰπω πρόσθεν έγεγόνει. 

70 PETIT, Pro Tempiis 293 (= 52). 
71 Die nach 374 geschriebenen Teile der Autobiographie sind eine Art Tagebuch des Liba­

nios: PETIT - M A R T I N , Libanios. Discours 30-36. 
72 Julian lud selbst zur Feier seines vierten Konsulates ein: Or. 1, 129. Ein erhaltenes Bei­

spiel ist Jul. Ep. 4L 
73 Ep. 866,1: Της ημέρας εκείνης, εν η σοι τό πρώτον συνεγενόμην, και τών λόγων των ού 

πολλών μέν, καλών δέ μέμνημαι και μεμνήσομαι και ζών καν τελευτήσω. μέμνημαι δέ και τών 
ήνίκα έλειτούργεις τιμών δι' άμφοΐν λαμπρότερος ύπό σοΰ γεγενημένος. 

74 U . CRISCUOLO, La difesa dell'ellenismo dopo Giuliano: Libanio e Teodosio, Koinonia 
14, 1990, 5-28 trägt zu den hier untersuchten Fragen nichts bei. 
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nommene Betrachtung des Verhältnisses von Theodosius zu dem antiochenischen 
Sophisten. Die Hal tung des Kaisers dürfte vor allem durch zwei Mot ive geprägt 
worden sein. Z u m einen schätzte er ihn als Repräsentanten griechischer Kultur.7 5 

Wie es dem Herrscherideal entsprach, fühlte er sich dazu berufen, die artes liberales 
zu fördern. I n seiner Umgebung befanden sich mehrere Bewunderer des Libanios; 
die Heermeister Richomer76 und Hellebichus77 sind hier besonders hervorzuheben. 

Kaum weniger wicht ig dürften politische Erwägungen gewesen sein. Der Spa­
nier Theodosius kam 379 in eine ihm fremde Umgebung und brauchte die Unter­
stützung der gebildeten Oberschichten. Indem er angesehene Vertreter des ku l tu ­
rellen Lebens begünstigte und auszeichnete, warb er u m die Zustimmung und U n ­
terstützung all derer, die i m klassischen Bildungsideal erzogen worden waren. Da 
aber die «Kulturszene» noch immer von Heiden dominiert wurde, hatten religiö­
se Vorbehalte zurückzutreten. Die ehrenvolle Behandlung eines Literaten wie L i ­
banios steht darum keineswegs vereinzelt da. Das i m Osten durch die Überset­
zung des Paeanius78 bekannte Breviarium war zwar schwerlich der einzige 
Grund, warum dem Heiden Eutropius 380-381 die illyrische Prätorianerpräfek-
tur und 387 der Konsulat übertragen wurde,79 doch dürfte sein Renommee als H i ­
storiker i n den Augen des Theodosius zumindest eine wil lkommene Zusatzqualifi­
kation gewesen sein.80 Die Ernennung des Themistios zum Stadtpräfekten von 
Konstantinopel war zweifellos eine Geste an die Adresse der Vertreter von B i l ­
dung und Besitz.81 Dasselbe Bi ld zeigt sich nach dem Sieg über Magnus Maximus 
auch i m Westen. Der Historiker Sextus Aurelius Victor, ein Mann aus kleinen Ver­
hältnissen, erhielt 389 die Stadtpräfektur von Rom.82 Virius Nicomachus Flavi-

75 Or. 1, 220: λέγεται δέ και (sc. Τιχομήρης) ερωτώμενος ύπό τον χρηστού βασιλέως (sc. Θεο­
δοσίου), δτφ δή μάλιστα των τήδε ήσθείη, τούμόν ειπείν ποιήσαί τε έρώντά μου τον άνδρα μάλ­
λον έραν φάναι τε και της δεΰρο έπιθυμεΐν όδοϋ έμοϋ χάριν; vgl. Or. 48, 27: Ό δ' άνήρ έρα τε 
(coniecit FÖRSTER, probavit N O R M A N ; αίρεται codd.) ημών και τω μήπω δεΰρ' ήκειν έζημιώσθαί 
φησιν. Die Beziehung auf Theodosius wurde nach dem Vorgang von FÖRSTER, Libanius. Ope­
ra, Bd. 3, 441 in apparatu critico, überzeugend begründet von N O R M A N , Libanius. Selected 
Orations 444 f. Anm. a. Auch LIEBESCHUETZ, der zunächst SIEVERS, Libanius 194 Anm. 33, ge­
folgt war (Antioch 274 f.), hat diese Deutung inzwischen akzeptiert (CR N . S. 29, 1979, 30). 

76 SEECK, Briefe 251; PLRE I , 765. 
77 SEECK, Briefe 167 f.; PLRE I , 277 f. 
78 PLRE I , 657. 
79 So SEECK, Geschichte Bd. 4, 193. 
80 PLRE I , 317 Nr. 2; MATTHEWS, Western Aristocracies 96 f. Die Identifikation des H i ­

storikers mit dem Prätorianerpräfekten bestreitet ohne durchschlagende Gründe R. VON 
H A E H L I N G , Die Religionszugehörigkeit der hohen Amtsträger des Römischen Reiches seit 
Constantins I . Alleinherrschaft bis zum Ende der theodosianischen Dynastie (324-450 
bzw. 455 n. Chr.), Bonn 1978, 221-237. SEECK, Briefe 151-153 Nr. IV identifiziert den Histo­
riker zu Unrecht mit dem Neffen des Sophisten Acacius (= PLRE I Suppl. 2, 483 f.). 

81 SEECK, Briefe 304-306; PLRE I , 892. 
82 PLRE I , 960 Nr. 13. Vgl. Aur. Vict. 20, 5: rare ortus tenui atque indocto patre, in haec 

tempora vitam praestiti studiis tantis bonestiorem. 
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anus, obwohl ein erklärter Vorkämpfer des Heidentums, wurde u m dieselbe Zeit 
erst zum quaestor sacri palatii und dann zum praefectus praetorio ernannt;83 viel­
leicht als Zeichen seiner Dankbarkeit widmete er Theodosius seine ominösen A n ­
nales.84 Der Brief an den Hofpoeten Ausonius (1 , 3) dürfte ebenfalls i n die Zeit ge­
hören, als Theodosius seine Versöhnungsbereitschaft gegenüber den ehemaligen 
Untertanen des «Tyrannen» Maximus demonstrieren wollte.8 5 Der Redner Sym-
machus86 schließlich bekleidete 391 zusammen mi t dem ebenfalls heidnischen Prä-
torianerpräfekten des Ostens, F l . Eutolmius Tatianus, den Konsulat. 

Die Ehren, die dem antiochenischen Sophisten zuteil wurden, nehmen sich 
demgegenüber relativ bescheiden aus. Nachdem Theodosius schon bald nach Re­
gierungsantritt die Frage der Erbberechtigung von C imon in Libanios' Sinne gere­
gelt hatte (Or. 1, 195-196), lud er ihn Ende 383 auf Drängen seines Heermeisters 
Richomer zur Feier von dessen Konsulat ein (Or. 1, 219). U m dieselbe Zeit sand­
te auch der neuernannte Prätorianerpräfekt Cynegius Libanios einen Brief, der 
ihn «durch hohes Lob ehrte» (πολλαΐς τε κ α ι μεγάλοας τιμώντα εύφημίαις) (Or. 1, 
231); als er dem Sophisten i m Frühjahr 384 zum erstenmal persönlich begegnete, 
stieg er von seinem Amtswagen.87 Als die Kurie Antiocheias Ende 387 versuchte, 
die Übertragung von Libanios' Gütern an C imon anzufechten, entschied Theo­
dosius erneut zugunsten des Sophisten und verkündete diese Entscheidung in 
einem Brief, der vo l l des Lobes über Libanios war (Or. 1, 258). 388 wies er 
schließlich mehrfach Anzeigen zurück, die Libanios des Hochverrates bezichtig­
ten.88 

Für Libanios -waren die Briefe des Theodosius natürlich von allergrößter Bedeu­
tung, was schon daraus hervorgeht, daß er den Empfang in seiner Autobiographie 
verzeichnet hat. E in Brief des Kaisers war nicht nur ein sichtbarer Beweis dafür, 
daß er dessen Gunst genoß. Er ermöglichte ihm auch, seinerseits an den Kaiser 
zu schreiben. Eine Reihe von Indizien führen zu dem Schluß, daß er dies auch tat­
sächlich getan hat. I n der Rede Über die Zaubermittel von 386 erklärt Libanios, 
jedermann wisse, daß er sich nicht nur bei Provinzstatthaltern, Vikaren und Prä-
fekten, sondern auch bei den «Herren des Ganzen» selbst stets für die Kurie A n -

83 PLRE I , 347-349, Nr. 15. R. M . ERRINGTON, The Praetorian Prefectures of Nicomachus 
Flavianus, Historia 41, 1992, 439-461 datiert die erste Prätorianerpräfektur auf 382. 

84 CIL V I 1783 = ILS 2948; vgl. CIL V I 1782 = ILS 2947. 
85 So H . SIVAN, Ausonius of Bordeaux. Genesis of a Gallic Aristocracy, London - New 

York 1993, 150. 
86 PLRE I , 865-870 Nr. 4. 
87 Or. 52, 40: Κυνήγιον τον επειδή με το πρώτον είδε καταβάντα παραδείγματος ούκ οντος. 
88 Drei Anzeigen sind zu unterscheiden: 1 ) Der antiochenische curialis Thrasydaeus be­

zichtigte Libanios der Konspiration mit Maximus (Or. 32, 27; Ep. 840). 2) Als ein «alter 
Trunkenbold» dieselbe Anzeige wiederholte, sollen Tatianus und Theodosius ihn ausge­
lacht haben (Or. 1, 265; Ep.845. 855). 3) Der antiochenische curialis Romulus klagte Libani­
os an, sich gegen Theodosius mantischer Praktiken bedient zu haben (Or. 54, 40; Ep. 844). 
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tiocheias eingesetzt habe.89 Da Theodosius niemals nach Antiocheia kam, muß 
dies brieflich geschehen sein. Das zweite Indiz liefert ein Brief an den magister mi-
litum Sapores,90 der bei Theodosius in Ungnade gefallen, aber 390 wieder i n Gna­
den aufgenommen worden war. Libanios schickte i hm ein Gratulationsschreiben, 
in dem es heißt (Ep.957, 3): «Was deinen Vorwurf angeht, daß er von mir keine 
Rede über diese Angelegenheit erhalten habe oder, wenn schon keine Rede, einen 
Brief - dies war mehr als mir von ihm zugestanden ist. Weil ich fürchtete, anma­
ßend zu erscheinen, konnte ich das eine ebensowenig tun wie das andere. So habe 
ich es auch mi t meinen eigenen Angelegenheiten gehalten. Wenn du mich dafür 
anklagtest, würde ich dir dieselbe A n t w o r t erteilen.»91 Aus diesem Brief geht klar 
hervor, daß Libanios Briefe und auch Reden an Theodosius schickte. Gleichzeitig 
zeigt er aber auch, daß Libanios es nicht wagte, einmal getroffene Entscheidungen 
anzuzweifeln. Das dritte Indiz kommt aus der Autobiographie. Libanios erzählt 
dort folgende Geschichte (Or. 1, 262-263): Als ein nicht namentlich genannter 
Statthalter beschlossen habe, die Zypressen in Daphne fällen zu lassen,92 habe er 
zu einem Freund dieses Statthalters gesagt, daß er Theodosius dazu auffordern 
werde, seine Aufmerksamkeit Daphne zuzuwenden. Der Freund habe daraufhin 
dem Statthalter berichtet, daß Libanios «das Szepter gegen seinen K o p f i n Bewe­
gung setzen» (κινήσειν το σκήπτρον έπί τήν τοΰδε κεφαλήν) wolle . Als der Statthal­
ter dies gehört habe, sei er außer sich gewesen. Diese Geschichte macht nur dann 
Sinn, wenn Libanios in der Tat an Theodosius schrieb. 

777. Die angebliche Quästur33 

I I 1.1 Die Zeugnisse 

Das Angebot einer titularen Quästur w i r d von den Vertretern der communis op i ­
mo Julian zugeschrieben. Dabei gehen die Meinungen darüber, ob der Sophist die-

89 Or. 36, 5: τις γαρ των απάντων ούκ οίδεν, οΐά μοι παρά πάντα τόν χρόνον υπέρ τήσδε της 
βουλής τα μέν εϊρηται, τα δέ πέπρακται προς τους το έθνος άγοντας, προς τους πλείοσιν εθνε-
σιν έφεστηκότας, προς υπάρχων δυνάμεις, προς αυτούς τους απάντων κυρίους. 

90 SEECK Briefe 269; PLRE I , 803. 
91 "Ο δέ εγκαλείς, το μηδέ λόγον υπέρ των τοιούτων έλθεϊν αύτω (sc. Θεοδοσίω) παρ1 ημών 

ή, εί μηδέ λόγον, έπιστολήν, μείζον ήν ή κατά τα δοθέντα μοι παρ' αύτοϋ, και το δόξαι θρασύς 
είναι δεδιώς έκωλυόμην ή τούτο ποιεΐν ή 'κείνο, τουτί δέ κάπί των έμαυτού πραγμάτων έφυλα-
ξόμην προς à και αυτά κατηγορούντά μου ταύτόν αν άπεκρινάμην. 

92 Vgl. Or. 1, 255. Der anonyme comes Orientis (PLRE I , 1015 Nr. 61) nahm von seinem 
Vorhaben offenbar Abstand, denn 389 waren die Zypressen noch da: Or. 4, 12. Theodosius 
hatte 379 bekräftigt, daß auch der Alytarch nur eine Zypresse fällen dürfe: CTh 10, 1, 12. 

93 G. DE BONFILS, I l cornes et quaestor nell'età della dinastia costantiniana, Pubblicazioni 
della Facoltà Giuridica dell'Università di Bari 62, Napoli 1981, und J. HARRIES, The Roman 
Imperial Quaestor from Constantine to Theodosius I I , JRS 78, 1988, 148-172 äußern sich 
nicht zu der Frage, ob Libanios Quästor oder Inhaber einer titularen Qästur war. 
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se Auszeichnung auch angenommen habe, auseinander: Während einige meinen, 
Libanios habe den Rang eines Quästors unter Julian tatsächlich innegehabt, 
n immt die Mehrheit an, daß Libanios dieses Ehrenamt ausgeschlagen habe. M A R ­
T I N schließlich glaubt, daß die Verleihung der Quästur von Theodosius ausgegan­
gen und von Libanios angenommen worden sei. Worauf stützen sich diese so 
weit voneinander abweichenden Rekonstruktionen? 

Es gibt drei Gruppen von Texten, in denen Libanios als quaestor bezeichnet w i r d . 
Erstens tragen die Briefe Julians an Libanios Qui. Epp. 96-98) i n einem Teil der 
Handschriften die Überschrift «An den Sophisten und Quästor Libanios» (Λιβα-
νίφ σοφισ-crj κα ι κοιαίστωρι). Zweitens erscheint am Anfang der vollständigsten und 
zuverlässigsten Handschrift von Libanios' Briefen (Vaticanus gr. 83), deren ältester 
Teil nach FÖRSTER i m 11.Jahrhundert geschrieben wurde,94 die Überschrift «Briefe 
von Libanios dem Syrer, dem Sophisten und Quästor» (Λιβανίου Σύρου σοφιστοϋ 
και κοιαίστωρος επιστολαί). Auch eine Handschrift mi t Reden und Deklamationen 
aus dem 14./15. Jahrhundert nennt Libanios i m Titel «Sophist und Quästor».95 D r i t ­
tens bezeichnet die legendäre, fälschlich dem Amphilochios von Ikonion zuge­
schriebene Vita des Basileios von Kaisareia,96 die Libanios mi t Julian in den Perser­
krieg ziehen und nach dessen Tod zum Christentum übertreten läßt, den Sophisten 
als «den Quästor Julians» (ό 'Ιουλιανού κοίαιστωρ).97 Verfasser,98 Entstehungszeit99 

94 Ausführliche Beschreibung bei FÖRSTER, Libanius. Opera Bd. 9, 52-60 Nr. 1. Der Dres-
densis D 9 (ebd., 160 f. Nr. 179) trägt die Überschrift λιβανίου σοφιστοϋ και κυέστορος επι­
στολαί. 

95 Barberi(nia)nus Gr. 220 [ I I 41], ausführlich beschrieben von FÖRSTER, Libanius. Opera 
Bd. 1, 24-34; vgl. M A R T I N - PETIT, Libanios. Discours 72-74. Die Handschrift enthält auch 
das Glückwunschschreiben Julians (Jul. Ep. 97) zu Libanios' Rede Für Aristophanes 
(Or. 14) sowie Libanios' Erwiderung darauf (Lib. Ep. 758). 

96 Der griechische Text ist zum ersten und einzigen Male 1644 in Paris gedruckt worden: 
SS. Patrum Amphilochii Iconiensis, Methodii Patarensis et Andreae Cretensis opera omnia 
quae reperiri potuerunt. Edidit et Latine vertit FRANÇOIS COMBEFIS, Paris 1644, 155-225 
(ein Exemplar dieser Ausgabe befindet sich in der Abteilung für Handschriften und alte 
Drucke der Universitätsbibliothek München). In den Acta Sanctorum ist nur die lateinische 
Übersetzung von COMBEFIS wiederabgedruckt worden: ASS Iunii, Bd. 3, 416-436; auch in: 
PG 29, CCXCIV-CCCXVI. 

97 Ps.-Amph. V. Bas. I I 9, S. 184 COMBEFIS; vgl. ebd., 182: Λιβάνιος ό σοφιστής συνών τφ 
Ίουλιανω εν Περσίδι και τήν τοϋ κοιαίστωρος άξίαν διακόσμων. 

98 Eine syrische Handschrift nennt als Verfasser Helladios, den Nachfolger des Basileios: 
vgl. F . N A U , Les vies syriaques de Saint Basile, Revue de l'Orient Chrétien 18, 1913, 248-
251. Johannes von Damaskus zitiert um 730 unter diesem Namen eine Vita des Basileios, 
die mit Pseudo-Amphilochios identisch sein könnte: Joh. Dam. Imag. S. 161 KOTTER. Die 
arabischen Handschriften nennen den Verfasser dagegen Hilarios (-on), soweit sie nicht an­
onym sind: M . G . G R A F , Geschichte der christlichen arabischen Literatur, Bd. 1, Città del 
Vaticano 1944, 328. 

99 W. R. HALLIDAY, St. Basil and Julian the Apostate: A Fragment of Legendary History, 
Annals of Archaeology and Anthropology 7, 1914-1916, 89-106 setzte die Entstehung 
ohne nähere Begründung ins 8. oder frühe 9.Jahrhundert (S. 91) und argumentierte, daß es 
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und Überlieferung100 dieses Textes sind völ l ig ungeklärt; sicher scheint nur, daß er 
vor dem 9. Jahrhundert geschrieben wurde, als man ihn ins Lateinische und Syri­
sche übersetzte. 

Bevor i m folgenden die Unglaubwürdigkeit der durch diese Texte repräsentier­
ten «Überlieferung» aufgezeigt -werden soll, sei zu ihrer Interpretation dreierlei 
angemerkt. Erstens: Die Texte sprechen nicht von einer titularen Quästur, son­
dern lassen Libanios als Verwalter dieses Amtes erscheinen; der Inhaber einer 
bloß titularen Quästur wäre nicht als quaestor, sondern als ex quaestoribus (άπό 
κοιοαστόρων) oder quaestorius (κοιχχιστόριος) bezeichnet -worden. Zweitens: Die 
Annahme, Libanios habe von Theodosius eine titulare Quästur erhalten, hat an 
den Texten keine Stütze; wenn der Titel quaestor i n Verbindung mi t dem Namen 
eines Kaisers erscheint, so ist es derjenige Julians. Drittens: Die Annahme, Libani­
os habe das Angebot einer titularen Quästur durch Julian zurückgewiesen, steht 
ebenfalls i m Widerspruch zu den erwähnten Texten; nach ihnen war Libanios un­
ter Julian quaestor. Man hat versucht, diese Schwierigkeit durch die Hypothese 
zu beheben, daß zwar Libanios das Angebot der Quästur abgelehnt, Julian aber 
wiederum diese Ablehnung abgelehnt habe.101 Diese Hypothese w i r k t indes ge­
künstelt und vermag kaum zu überzeugen. Denn wenn der Kaiser auf der Annah­
me der Quästur bestanden hätte, so hätte Libanios sich diesem Ansinnen w o h l 
kaum auf die Dauer verschlossen. Hätte er aber diese Standhaftigkeit doch aufge­
bracht, so wäre unverständlich, -wie die Vorstellung, Libanios sei Quästor gewe­
sen, i n die Libaniosüberlieferung und zu Pseudo-Amphilochios gelangte. Denn 
Libanios wäre in diesem Falle ja niemals Quästor gewesen. 

Die Annahme, Libanios sei unter Julian Quästor gewesen, muß ganz aufgegeben 
werden. Gegen sie sprechen folgende drei Gründe. Erstens ist auf die Unsicherheit 
der handschriftlichen Überlieferung hinzuweisen. U m die Historizi tät des Quä-
stortitels zu verbürgen, müßte gesichert sein, daß nicht irgendein Schreiber, son­
dern Julian selbst Libanios als «Sophisten und Quästor» titulierte. Die Überliefe­
rung der einschlägigen Julianbriefe sieht nach den Angaben in der maßgeblichen 
Ausgabe von B I D E Z 1 0 2 jedoch folgendermaßen aus: 

sich um die bewußte Neugestaltung der Basileioslegende durch einen einzigen Mann handele. 
Für das 8. Jahrhundert entscheiden sich O. BARDENHEWER, Geschichte der altkirchlichen Lite­
ratur Bd. 3, Freiburg im Breisgau 21923, 130 Anm. 1, 227; S. SCHIWIETZ, Das morgenländische 
Mönchtum Bd. 3: Das Mönchtum in Syrien und Mesopotamien und das Aszetentum in Persi­
en, Mödling 1938,129; GRAF, (wie Anm. 98) 328. R.BROWNING, The Emperor Julian, London 
-Berkeley 1976, 226f. dagegen meint, daß der Text auf das 6.Jahrhundert zurückgehe. 

100 Auf die große Zahl orientalischer Übersetzungen weisen hin F. Nau (wie Anm. 98) 
248-251; O.ROUSSEAU, Le rencontre de Saint Ephrem et de Saint Basile, L'Orient Syrien 2, 
1957, 263-272. 

101 So explizit BLIEMBACH, Libanius. Oratio 18, X X X I I I Anm. 29. 
102 Die von BIDEZ gemeinsam mit C U M O N T verfaßte Untersuchung über die Textüberlie­

ferung der Briefe Julians (BIDEZ - CUMONT, Lettres) bleibt grundlegend, wenngleich BIDEZ 
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1.) Jul. Ep. 96: Eine von neun Handschriften bietet die Adresse Λιβανίφ σο-
φιστί] κ α ι κοιαίστωρι. 

2.) Jul. Ep.97: Der Brief hat ein merkwürdiges Überlieferungsschicksal gehabt. 
Während sechs (bzw. sieben) Handschriften den vollständigen Text bieten,104 b r in­
gen acht andere Handschriften nur den Schlußteil mi t eigener Adresse.105 Da sich 
der Schlußteil besonders gut als Stilmuster eignete, wurde er abgetrennt und in ei­
ner Sammlung von Stilmustern separat veröffentlicht.106 Keine der sechs (bzw. sie­
ben) Handschriften, die den vollständigen und ursprünglichen Text überliefern, 
legt Libanios in der Adresse den Titel eines quaestor bei. I n drei der acht Hand­
schriften dagegen, die die verkürzte Fassung überliefern, erscheint erneut die 
Adresse Λιβανίφ σοφιστή κα ι κοιαίστωρι.107 

3.) Jul. Ep.98: Der Brief ist nur durch zwei Handschriften überliefert;108 i n ei­
ner ist der Brief akephal, die andere hat die Adresse Λιβανίφ σοφιστί) κ α ι 
κοιαίστωρι. 

Die Annahme, daß der Quästortitel auf das Original zurückgehe, ist folglich 
ohne jede Gewähr. Denn nicht nur fehlt er i n der Mehrzahl der Handschriften. 
I n zwei Fällen läßt sich sogar nachweisen, daß er i m Original gar nicht gestanden 
haben kann. Denn zu dem oben erwähnten Fall von Jul. Ep. 97 kommt noch der 
Brief des Philosophen Eustathius an Julian, der i n B I D E Z ' Ausgabe die N u m ­
mer 36 trägt. Auch dieser Brief nämlich, dessen wahre Autorschaft sich durch die 

seine Ansichten in der mehr als zwanzig Jahre später veröffentlichten Ausgabe (BIDEZ, Ju­
lien. Lettres) in Einzelheiten modifiziert hat. 

103 Der Ambrosianus 81 [B 4 sup.] (= A), der Laurentianus LVII I , 16 (= L) und der Mona-
censis 490 (= M) gehen auf eine gemeinsame Vorlage zurück (= c); ebenso der Baroccianus 
219 (= B), der Neapolitanus 217 (= N) und der Harleianus 5635 (= O); die Vorlage wird 
von BIDEZ b genannt. Weiterhin steht Ep.96 im Vaticanus 1353 (= Q), dem Parisinus 2755 
(= C) und im ersten Teil des Chalcenus 157 (= X). Nur X nennt Libanios im Titel σοφιστή 
και κοιαίστωρι. 

104 Barberinus Gr. 220 [ I I 41] (= F); Vaticanus 941 (= D); Vaticanus 1353 (= Q); Ambro­
sianus 166 (= S); Harleianus 5610 (= H); Laurentianus LVII I , 16 (= L); Laurentianus LVII , 
20 (= Λ). Eine siebente Handschrift (Neapolitanus I I E 19) wird von FÖRSTER, Libanius. 
Opera Bd. 1, 331-333 Nr. 25, beschrieben, aber von BIDEZ nicht berücksichtigt. 

105 Baroccianus 219 (= B); Ambrosianus 486 [L 73 sup.] (= Τ); Varsaviensis Zamoscianus, 
125 Cimelia (= Δ); Harleianus 5635 (= O); Neapolitanus 217 [ I I I , Aa, 14] (= N). Der Am­
brosianus 81 [B 4 sup.] (= A) und der Monacensis 490 (= M) gehen auf eine gemeinsame 
Vorlage zurück (= c). Noch HERTLEIN druckte den Schlußteil als separaten Brief: Jul. Ep. 
14 HERTLEIN. 

106 Vgl. BIDEZ - CUMONT, Lettres 78-83. 
107 Ambrosianus 166 (= S); Varsaviensis Zamoscianus, 125 Cimelia (= Δ); Leidensis Vos-

sianus Gr. 77 I I I (= V). Der Harleianus 5610 (= H) ist eine direkte Abschrift von V: vgl. 
BIDEZ - CUMONT, Lettres 39 f. 

108 Der Titel steht im Leidensis Vossianus Gr. 77 I I I (= V); er fehlt im Parisinus 2755 
(= C). Der Parisinus 2964 (= U) ist eine direkte Abschrift von V: vgl. BIDEZ - CUMONT, 
Lettres 32-35. 
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inhaltlichen Bezüge zu Jul. Ep.34 und 35 verrät, trägt i n den Handschriften die 
Überschrift «An Libanios, den Sophisten und Quästor» (λιβανίω σοφιστή κα ι 
κοιαίστωρι).109 Gegen die Historizi tät der Quästur spricht zweitens, daß Libanios 
dieses A m t niemals tatsächlich ausgeübt haben kann. Wäre er aber lediglich Inha­
ber einer titularen Quästur gewesen, so hätte er nicht als quaestor, sondern als ex 
quaestoribus (άπό κοιαιστόρων) oder quaestorius (κοιαιστόριος) t i tul iert werden 
müssen. Drittens schließlich fehlt für eine titulare Verleihung der Quästur i m vier­
ten Jahrhundert jede Parallele.110 Das früheste Beispiel eines Inhabers einer t i tula­
ren Quästur ist ein gewisser Maximinus, der i m Jahre 435 als Mi tg l ied der zwei­
ten Kommission zur Kompila t ion des Codex Theodosianus genannt wird . 1 1 1 Das 
Rangordnungsgesetz des Theodosius von 383, das die aus dem Nebeneinander 
von tatsächlichen und titularen Amtsinhabern entstehenden Rangfragen regelt, 
kennt zwar titulare ex vicariis, ex proconsulibus und ex praefectis praetorio, doch 
keine titularen ex quaestoribus ( C T h 6, 22, 7). Sophisten und Philosophen finden 
sich auch später nicht unter den Inhabern titularer Quästuren.112 Theodosius I L 
billigte i m Jahre 425 den Lehrstuhlinhabern an der «Universität» Konstantinopel 
lediglich eine comitiva primi ordinis i m Range von ex vicariis zu ( C T h 6, 21, 1). 

U m dem denkbaren Einwand zuvorzukommen, daß auch Julians Leibarzt Ore i -
basios Quästor gewesen sei, sei angemerkt, daß auch ihm der Titel quaestor nur i n 
späten Texten (zum ersten M a l i m 9. Jahrhundert) beigelegt wi rd . 1 1 3 I n Eunapios' 
Kurzbiographie (V. S. 21, 1, S. 498-499 D I D O T ) erscheint er ebensowenig wie in 

109 So der Vaticanus 1835 (= Γ), der Parisinus 3035 (= Θ), der Baroccianus 56 (= J) und der 
Ambrosianus 56 (= K); alle vier Handschriften gehen auf eine gemeinsame Vorlage zurück 
(= f). Im Parisinus 963 (= E) steht ίουλιανω εύστάθιος φιλόσοφος unmittelbar hinter λιβανίω 
σοφισττ) και κοιαίστωρι. 

110 Wenn es in CTh V I 9, 2 vom 25.Mai 380 heißt, diejenigen, qui exquaesturae honore 
aut efficaci magis(te)rio aut comitiva utriusque aerarli nostri attonito sp(len)dore viguerunt, 
seien ehemaligen Präfekten gleichgestellt, so bezieht sich das auf gewesene Amtsträger im 
Ruhestand. 

111 CTh 1, 1, 6: Maximinus v(ir) i(nlustris) insignibus quaestoriae dignitatis ornatus. Vgl. 
PLREI I , 742 Nr. 5. 

112 Der Sophist Isocasius (PLREII , 633f.; R.A. KASTER, Guardians of Language: The 
Grammarian and Society in Late Antiquity, Berkeley - Los Angeles - London 1988, 301 f. 
Nr. 85) erhielt nicht eine titulare Quästur (so JONES, Later Roman Empire 1404 Anm.42), 
sondern übte das Amt tatsächlich aus. Denn aus der Geschichte seines Prozesses geht her­
vor, daß er gemeinsam mit dem praefectus praetorio Pusaeus (PLRE I I , 930) Recht gespro­
chen hatte: Joh. Mal. S. 370 DINDORF; Chron. Pasch, s. a. 467; Theoph. a. m. 5960, S. 115 
DE BOOR; Cedren. 1, 612, PG 121, 666; Zon. 14, 1, 9-11. 

113 Der früheste Beleg ist Artemii Passio 35. Der im 9. Jahrhundert verfaßte Text schöpft 
zwar aus der nur im Auszug des Photios erhaltenen Kirchengeschichte des Philostorgios, 
doch ist es ganz unsicher, wie eng die Abhängigkeit im Einzelfall ist. Dieselbe Geschichte 
findet sich später auch bei Kedrenos (1, 532, PG 121, 580). In der Suda s. ν. Όρειβάσιος fin­
det sich die konfuse Angabe (wiederholt von H.O.SCHRÖDER, RE Suppl. 7, 1940, 799 s. v. 
Oreibasios), Oreibasios sei von Julian zum «quaestor Konstantinopels» (?) gemacht worden. 
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den Handschriften seiner Werke. I m übrigen ist auch in seinem Fall geltend zu 
machen, daß der Titel quaestor so nicht r ichtig sein kann. U m Oreibasios' Quäs-
tur steht es nicht besser als u m diejenige des Libanios.114 

Die Vorstellung, Libanios sei unter Julian Quästor gewesen, ist also als eine un­
historische Konst rukt ion zu betrachten. Wie Pseudo-Amphilochios zeigt, kam sie 
spätestens i m frühen 9.Jahrhundert auf. Ihre Entstehung könnte sie dem U m ­
stand verdanken, daß der antiochenische Sophist Isocasius, der unter Kaiser Leo 
durch seinen erzwungenen Über t r i t t zum Christentum einige Berühmtheit erlang­
te, i n der Tat Quästor gewesen ist. Die Vita des Basileios, die sich großer Beliebt­
heit erfreut zu haben scheint,115 könnte diese Vorstellung, wenn nicht begründet, 
so doch wenigstens verbreitet haben. Doch solange keine kritische Ausgabe die­
ses Textes vorliegt, muß es hier bei Vermutungen bleiben. 

I I 1.2 Libanios und Julian 

Als einziges glaubwürdiges Zeugnis dafür, daß Libanios jemals eine honoraria di-
gnitas angeboten wurde, erweist sich also die zitierte Stelle i n der Rede Gegen die­
jenigen, die ihn <schwierig> nannten (Or. 2, 7-8). Libanios erwähnt dort ein Ehren-
kodiz i l l , doch ohne den Kaiser, der es i hm verleihen woll te , beim Namen zu nen­
nen. I m Ausscheidungsverfahren läßt sich jedoch wahrscheinlich machen, daß es 
sich nur u m Julian gehandelt haben kann. Theodosius kommt schon deswegen 
kaum in Frage, wei l Libanios von einem Ereignis spricht, das so lange zurück­
liegt, daß er sein Publ ikum daran erinnern muß; Theodosius aber saß zu der Zeit, 
als die Rede geschrieben wurde (380/381), erst ein gutes Jahr auf dem Thron . 
Auch hätte Libanios in diesem Fall w o h l nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, 
daß er sich der Gunst des regierenden Kaisers erfreue. Valens scheidet deswegen 
aus, wei l er, wie oben gezeigt, den Freund Julians keineswegs schätzte. Dasselbe 
gilt auch für Jovian, der Libanios nicht einmal die Bitte gewährte, seinem uneheli­
chen Sohn C i m o n das Erbrecht zu verleihen.116 

Die Annahme, daß es Julian war, der Libanios das i n Or. 2, 7-8 erwähnte Ehren-
kodiz i l l antrug, fügt sich dagegen sehr gut i n das Bi ld , das w i r auch sonst von dem 
Verhältnis dieses Kaisers zu griechischen Intellektuellen und insbesondere zu L i ­
banios gewinnen.117 Julian schätzte Libanios so sehr, daß ihm der Wunsch, den So-

114 Als geschichtliche Tatsache betrachtet die Quästur des Oreibasios CALTABIANO, 
L'epistolario 25 Anm. 117. PLRE I , 653 äußert Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Suda. 
B . B A L D W I N , The Career of Oribasius, AClass 18, 1975, 85-97; auch in: Studies on Late Ro­
man and Byzantine History, Literature and Language, Amsterdam 1984, 157-169 (danach 
zitiert), hier: 163 läßt die Frage offen. 

115 Vgl. G. DE JERPHANION, Histoires de Saint Basile dans les peintures Cappadociens et 
dans les peintures romaines du moyen âge, Byzantion 6, 1931, 535-558; ROUSSEAU (wie 
Anm. 100) 263-272. 

116 Ep.1114, 5. 1221, 6; vgl. O r . l , 136. 138. 
117 Vgl. dazu ausführlich Verfasser, Libanios und Julian, München 1995, 13-68. 
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phisten durch ein Ehrenkodizi l l auszuzeichnen, ohne weiteres zuzutrauen ist. Vor 
allem aber dürfte er der einzige in Frage kommende Kaiser sein, der es sich ohne 
weiteres hätte gefallen lassen, daß Libanios diese Auszeichnung kurzerhand aus­
schlug. Für diese Deutung spricht weiterhin auch, daß sie zugleich verständlich 
macht, warum Libanios 380/381 darauf verzichtete, den Kaiser, der ihm das Eh­
renkodizi l l angeboten hatte, beim Namen zu nennen. Denn an einer anderen Stel­
le i n derselben Rede sagt er ausdrücklich, daß er nichts Gutes über Julian sagen 
könne, ohne dadurch Mißfallen zu erregen (Or. 2, 58). E in weiterer Vorzug der 
hier vorgeschlagenen Deutung besteht darin, daß sie es erlaubt, plausibel zu erklä­
ren, warum Libanios das Angebot einer honoraria dignitas ablehnte. 

Unter Constantius hatte Libanios vergeblich versucht, von dem praefectus prae-
torio Anatolius eine dignitas zu erhalten. Da diese von SEECK1 1 8 erkannte Affäre 
von der späteren Forschung völ l ig ignoriert worden ist, erscheint es nicht über­
flüssig, den Beleg i m Wortlaut anzuführen (Ep. 19, 13-16): «Da du mir mi t dei­
nem Spott ziemlich zusetzt, wei l ich dich an eine dignitas erinnerte, so n i m m ' zur 
Kenntnis, daß du alles mißverstanden hast. Es verhielt sich so. Die Rhetorik ge­
währt mi r eine ausreichende Stellung. Darum habe ich niemals geglaubt, einen ge­
ringeren Rang zu haben als ihr, bei deren claritas die Schmeichler schwören ...119 

14. Was war also der Zweck meines Briefes? Isokrates mahnt, man solle die Freun­
de auf die Probe stellen, solange keine Notwendigkei t bestehe, so daß man keinen 
Schaden habe, wenn man nichts erreiche, und sagt, man müsse so tun, als ob man 
bedürftig sei, auch wenn man nicht bedürftig sei. 15. Von dieser A r t war auch mei­
ne Bitte: O b w o h l ich nicht bedürftig war, meldete ich sie an. D u hast sie nicht ge­
währt, ich habe darüber gelacht und, ohne geschädigt zu sein, erkannt, was deine 
Wesensart ist. 16. Dabei bist du wahrl ich nicht i n jeder Hinsicht nachlässig. 
Wenn es u m deine Familie geht, bist du hilfsbereit, wie nur einer, und von deinen 
Verwandten ist keiner privatus. Bei anderen schätzt du Tüchtigkeit, und "wenn ei­
ner, der sie nicht besitzt, ein A m t ausübt, so schreist du lauter als Leute, die auf 
dem Operationstisch liegen. Die Familie aber ist dir so lieb, daß jeder Verwandte 
ein A m t haben muß, ohne jede Prüfung. Das ist deine Entschuldigung dafür, daß 
du deine Freunde vernachlässigst. U n d wenn einer das eine kritisiert, dann ent­
ziehst du dich dem Tadel, indem du das andere dagegenhältst.»120 Der Hohn , den 

118 SEECK, Briefe 9, 22 f. 
119 Ή ση λαμπρότης entsprach als Anrede für clarissimi (λαμπρότατοι) dem lateinischen 

tua claritas. vgl. P . K O C H , Die byzantinischen Beamtentitel von 400 bis 700, Diss. Jena 
1903, 111. 

120 Έπεί δέ πολύς εγκεισαι κωμωδών ημάς, ότι προς σέ έμνήσθημεν αξιώματος, ϊσθι το πάν 
άγνοήσας. έσχε δέ ώδί. έμοί σχήμα μέν αρκούν οι λόγοι, δι' οΰς ούδεπώποτε ταπεινότερον έμαυ-
τόν ήγησάμην υμών, ων ή λαμπρότης όρκος τοις κόλαξι · ... 14. τις ούν ήν ό νους ών έπέστελ-
λον; Ισοκράτης παραινεί πεϊραν ποιεΐσθαι τών φίλων οΰπω παρούσης ανάγκης ώστε άτυχή-
σαντι μή είναι βλάβην καί φησι δεΐν μή δεόμενον προσποιεΐσθ-αι το δεΐσθαι. 15. τοιούτον ήν τι 
και τό παρ' έμοϋ · μή χρήζων έπήγγελλον. τοιγαροΰν σύ μέν ούκ έδίδους, εγώ δέ έγέλων και 
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Libanios hier über Anatolius ausgießt, war offenkundig dadurch veranlaßt, daß 
der Präfekt dem Sophisten eine dignitas (αξίωμα) verweigert hatte, die ihm den 
Rang eines honoratus eingebracht hätte.121 Nach Julians Aufstieg zur Alleinherr­
schaft hatte sich Libanios' Situation jedoch völ l ig verändert. Nach anfänglichen 
Mißhelligkeiten war es i hm gelungen, i n den Kreis der Vertrauten des Kaisers ein­
zudringen. Dadurch gewann er freien Zugang zum Kaiser und seinem Hof . Z u ­
gleich stellte ihn der Konf l ik t zwischen dem Kaiser und der Kurie Antiocheias 
vor das Dilemma geteilter Loyalitäten: U m als Anwal t seiner Standesgenossen auf­
treten zu können, durfte er i n ihren Augen nicht als «Funktionär» des Kaisers er­
scheinen. Libanios verzichtete darum unter Julian auf einen Titel , der i hm damals 
keinen Zugewinn an realem Einfluß gebracht, aber seine Unabhängigkeit und 
Glaubwürdigkeit erheblichen Zweifeln ausgesetzt hätte. 

Welchen Rang Julian Libanios verleihen woll te , geht aus Or. 2, 7-8 nicht eindeu­
tig hervor. Es ist die Rede von Vorrechten i m Umgang mi t Statthaltern, die Libani­
os über die einfachen curiales Antiocheias hinausgehoben hätten. Gut passen wür­
de der Rang eines ex comitibus, der an Hofärzte und Professoren nicht selten ver­
liehen wurde.122 Merkwürd ig ist bei alledem, daß Angebot und Ablehnung der ho­
noraria dignitas i n der Korrespondenz zwischen Libanios und Julian nicht er­
wähnt werden. Dieses Schweigen könnte sich indessen dadurch erklären, daß die 
Angelegenheit bei einer Audienz des Libanios i m Palast verhandelt wurde, bei 
der man überein kam, das Angebot als ungeschehen zu betrachten. 

Wie auch immer es sich damit verhalten mag, für die Beurteilung des Verhältnis­
ses von Libanios zu Julian ist es entscheidend, daß Libanios damals weder ein A m t 
bekleidete noch eine titulare Würde innehatte. Sein Einfluß beruhte allein auf der 
persönlichen Gunst Julians. Das spiegelt sich auch in den Anredeformen wider, 
die der Kaiser gegenüber dem Sophisten gebrauchte: Er nannte ihn «Bruder» 
(αδελφός),123 «Freund» (φίλος)124 oder «Gefährten» (εταίρος).125 Al le diese Anre-

ζημιούμενος ουδέν εύρισκαν σου τον τρόπον. 16. οΰ μήν πάντα γε ει ράθυμος, αλλ' εις το γέ­
νος, είπερ τις, έτοιμος, και των σών οικείων ιδιώτης ουδείς, είτ' έπί μέν των άλλων τιμάς την 
άρετήν, καν ό ταύτης άμοιρος αρχή, κέκραγας μάλλον ή οι τεμνόμενοι • το γένος δέ οϋτω σοι 
φίλτατον ώστε άρχειν δει πάντα οίκεϊον και άπεΐναι βάσανον. τοϋτό σοι παραίτησις ών περί 
τους φίλους αμελείς, καν έκεΐνό τις κατηγορή, τοΰτ' άντιτιθείς άφαιρη το της μέμψεως. 

121 Die Bitte scheint am Ende von Ep. 333 gestanden zu haben, ist dort aber von Libanios 
selbst getilgt worden: vgl. SEECK, Briefe 22 f. 

122 CTh6, 16, 1;6, 20, 1; 6, 21, 1. 
123 Άδελφε ποθεινότατε και προσφιλέστατε: Jul. Ep.96, 374D; 97, 382C. 
124 Jul. Mis. 354C: Έρμη φίλος και έμοί. Daß Libanios sich selbst bereits 358 als φίλος des 

damaligen Caesar Julian bezeichnete (Ep. 369, 1 ), hat natürlich sehr viel geringere Bedeutung 
(übersehen von BLIEMBACH, Libanius. Oratio 18, X X X V I I I Anm.55. 

125 Lib. Ep. 1431, 1: ανδρός (sc. Ιουλιανοί) εταίρου τε καί φίλου, ει δέ βασιλέα προσεΐπον 
έταϊρον, δεινόν ουδέν • αυτός γαρ ημάς οϋτω κέκληκε φθάσας καί τόν εκείνου βεβαιοϋμεν εν 
τω ονόματι νόμον; Or. 15, 13: άνδρα δέ (sc. Λιβάνιον), ώ χαίρεις καί δν έν τοις έταΐροις ήρίΐ>μη-
κας (sc. Ιουλιανός); 16, 16: ö τε βασιλεύς (sc. Ιουλιανός) αίδέσιμος καί κατά την αύτοϋ φωνήν 
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deformen betonen das intime, auf geistiger Übereinstimmung beruhende Vertrau­
ensverhältnis zwischen den beiden. Die Tatsache informellen, auf persönlicher 
Nähe zum Herrscher beruhenden Einflusses ist i m übrigen alles andere als neu. 
Das consilium principis war niemals eine Inst i tut ion gewesen, die nur den Inha­
bern rechtlich definierter Vollmachten offengestanden hätte. Seit Augustus pfleg­
ten sich die Kaiser vielmehr i m Kreise ihrer amia zu beraten. Unter Julian läßt 
sich das Gewicht informeller Einflußnahmen auch konkret nachweisen. Von den 
sechs mi t hoher Wahrscheinlichkeit identifizierbaren Personen, die Julian selbst 
i m Misopogon (354C/D) als seine engsten Vertrauten und Mitarbeiter bezeichnet, 
bekleideten nur zwei, der praefectus praetorio Salutius126 und der magister officio-
rum Anatolius,127 ein A m t . Die vier anderen dagegen, die Philosophen Max i ­
mus128 und Priscus,129 der Iatrosophist und Leibarzt Oreibasios130 sowie Libanios 
selbst, genossen die Gunst des Kaisers, ohne in die Rangordnung des Hofes fest 
eingebunden zu sein. Wie Julian ostentativ klar gestellt hatte, als er seinen Lehrer 
Maximus, obwohl er die clarissima dignitas nicht besaß, i n den Senat von Konstan­
tinopel führte,131 war i hm Bildung wichtiger als bloßer Rang. 

IV. Die soziale Stellung des Libanios 

P E T I T glaubte feststellen zu können, daß sich um 383 ein grundlegender Wandel in 
der sozialen Stellung des Libanios vollzogen habe, der nur durch die Annahme ei­
ner Rangerhöhung erklärt werden könne.132 Seit diesem Jahr habe Libanios an Sit­
zungen der Kurie teilgenommen, Empfänge der Statthalter besucht, zu denen nur 
honorati eingeladen worden seien, und dem Gerichtskonsilium der Statthalter an­
gehört. P E T I T und L I E B E S C H U E T Z gilt Libanios geradezu als Paradebeispiel eines 
provinzialen honoratus. Die von P E T I T beobachteten Statusmerkmale lassen sich 
jedoch durchaus auch anders erklären. 

εταίρος; vgl. 17, 36: τον έταϊρόν τε και φίλον (sc. Ίουλιανόν). Nach Or. 18, 189 gebrauchte Ju­
lian diese Anrede häufig. Gregor von Nazianz macht sich darüber lustig: Or. 5, 20. 

126 SEECK, Briefe 265-269; PLRE I , 814-817 Nr. 3. 
127 SEECK, Briefe 68 f. Nr. IV; PLRE I 61 Nr. 5. 
128 SEECK, Briefe 208-210 Nr .X; K.PRÄCHTER, RE 14, 2, 1930, Sp.2563-2570 s. v. Maxi­

mus 40; PLRE I , 583 f. Nr. 21. 
129 SEECK, Briefe 246 N r . I ; W.ENSSLIN, RE 23, 1, Sp.7f. s. v. Priscus 28; PLRE I , 730 

Nr. 5. 
130 H.-O.SCHRÖDER, RE Suppl.7,1940, Sp.797-812 s. v. Oreibasios; PLRE I , 653f.; B A L D ­

WIN, Career of Oribasius (wie Anm. 114) 157-169; PENELLA, Philosophers and Sophists 109-
116. 

131 Lib. Or. 18, 155-156; Amm.22, 7, 3^1. 
132 p E T I T ; p r o Tempiis 290-293 (= 48-51); LIEBESCHUETZ, Antioch 186-192, insbesondere 

188 ff. 
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a.) Teilnahme an Sitzungen der Kurie 
I n der Rede Gegen Eustathius über die Ehren wi r f t Libanios Eustathius, dem con-
sularis Syriae des Jahres 388,133 vor, daß er es versäumt habe, ihn zu einer Sitzung 
der Kurie einzuladen, i n der darüber beraten wurde, wie man die Zahl der atria­
les erhöhen könne. Libanios bemerkt dazu folgendes (Or. 54, 74): «Er (sc. Eusta­
thius) hat mich nicht aus der Nähe herbeigerufen, obwohl er wußte, daß ich in ei­
nem anderen Raum nahe dabei saß, und obwohl diese Teilnahme seit langer Zeit 
besteht: Wenn die Kurie es verschläft, treiben die Statthalter sie dazu an. Er glaub­
te, daß die Abwesenheit mir, der ich unzählige Vorfahren aufzählen könnte, die 
atriales waren, ebenso gebühre wie denjenigen, die irgendwoher kommen.»134 

Nach P E T I T und L I E B E S C H U E T Z bestand der Affront , den Eustathius in Tatgemein­
schaft mi t der Kurie gegenüber Libanios beging, darin, daß er sich darüber h in­
wegsetzte, daß Libanios als illustris ein Anrecht darauf hatte, zu Sitzungen der K u ­
rie geladen zu werden. Gegen diese Deutung sprechen zwei Gründe. Z u m einen 
ist es kaum glaublich, daß die Kurie von Antiocheia es hätte «vergessen» können, 
Libanios einzuladen, wenn er tatsächlich den höchsten Rang i n der Reichsaristo­
kratie innegehabt hätte. Wie gewaltig der Rangunterschied zwischen praefectorii 
und atriales war, zeigt sich daran, daß erstere 392 gesetzlich von der Pflicht ent­
bunden wurden, auf Provinzialversammlungen zu erscheinen, ut nec plebi mixta 
dignitas inclinetur ( C T h 12, 12, 12). Z u m anderen begründet Libanios selbst sei­
nen Anspruch darauf, zu wichtigen Sitzungen der Kurie eingeladen zu werden, 
keineswegs mi t seinem Rang. Libanios selbst weist i n diesem Zusammenhang viel­
mehr auf seine Abkunf t von einer führenden Kurialenfamilie hin. 

Dieselben Einwände sind auch gegen PETITS Deutung von Ep. 1038 geltend zu 
machen. Libanios bedankt sich in diesem Brief für die «Ehren», die i hm ein gewis­
ser Iullus135 erwiesen hatte, als er consularis Syriae oder comes Orientis gewesen 
war (Ep.1038, 1): «Du hast die Ehren vielleicht vergessen, die du mir erwiesen 
hast, als du uns regiertest. Eine davon war, glaube ich, die folgende: Als du einmal 
zusammen mi t der Kurie zu einer Beratung i m Rathaus saßest, da befahlst du ihr, 
sie solle mich, der ich draußen bei meinen Schülern war, ehren und an ihren Bera­
tungen teilhaben lassen und dies immer tun. D u erinnerst dich vielleicht nicht 
mehr daran, ich aber oft.»136 Wiederum fragt man sich, wie die Kurie einen illu-

133 SEECK, Briefe 147 f. Nr.V; PLRE I , 311 f. Nr. 6. 
134 Ουκ έκάλεσέ με έγγύθεν είδώς εγγύς με κα-θήμενον εν άλλοτρίω χωρίω, και ταύτα πολ­

λού χρόνου τήν κοι,νωνίαν ταύτην έωρακότος, των αρχόντων, ει καθευδήσειε, την βουλήν έπε-
γειρόντων. νύν 6° ομοίως ωετό μοι προσήκειν άπεΐναι τω μύριους εχοντι καταλέξαι προγόνους 
πεπολιτευμένους τοις ουκ οίδ' οπόθεν ήκουσι. 

135 SEECK, Briefe 193; PLRE I , 485. 
136 Σύ μέν ίσως έπιλέλησαι των τιμών αίς με, ήνίκα ήρχες ημών, έτίμας. ών, οίμαι, μία • έν τω 

βουλευτηρίω μετά της βουλής ποτέ βουλευούσης καυχημένος έκέλευες αυτήν τιμάν τέ με εξω 
συνόντα τοις νέοις και ποιείσθαι κοινωνόν τών βουλευμάτων και αεί τούτο ποιεϊν. σοι μέν ταύ­
τα ουκ έν μνήμη, έμοί δ' έν πάνυ πολλή. 
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stris, der nebenan i m selben Gebäude unterrichtete, hätte ignorieren können. U n d 
auch das überschwengliche Lob für Iullus kl ingt nicht danach, als ob dieser Liba-
nios lediglich zu seinem Recht verholfen hätte. Die Texte vermitteln einen ande­
ren Eindruck. Als Sproß einer angesehenen Kurialenfamilie wie als Inhaber des 
städtischen Lehrstuhles für Rhetorik erwartete Libanios, daß er zu wichtigen Sit­
zungen der Kurie hinzugezogen wurde. O b diese Erwartung erfüllt wurde, hing 
von der Stimmung i n der Kurie und der Hal tung des amtierenden Statthalters ab. 
Einen Rechtsanspruch auf Teilnahme an Sitzungen der Kurie hatte Libanios dage­
gen nicht. 

b.) Teilnahme an offiziellen Empfängen beim Statthalter 
I n der Rede Über das Plethron behauptet Libanios, daß er seinen Umgang mi t 
dem comes Orientis Proc(u)lus auf das Notwendige beschränkt habe (Or. 10, 3): 
«Als er aus Phönizien kam, war er entschlossen, sich u m meine Vorschläge nicht 
zu kümmern, wei l ich durch meine übergroße Menschenfreundlichkeit vieles ver­
dürbe. Da ich dies bemerkte, nutzte ich die Besuche, die viermal i m Monat statt­
finden, zur salutano, danach setzte ich mich und schwieg: Dadurch zeigte ich, 
daß ich nicht danach begehrte, vieles zu betreiben.»137 P E T I T und LIEBESCHUETZ 
nehmen an, daß zu diesen Empfängen, die viermal i m Monat stattfanden, nur ho­
norait zugelassen gewesen seien. Sie berufen sich dabei auf eine Stelle i n der Rede 
Gegen Lucianus, an der Libanios Lucianus, dem Amtsvorgänger des Eustathi-
us,138 vorwir f t , daß er honorati dadurch verärgert habe, daß er ihnen nur viermal 
i m Monat Gelegenheit zur salutano (πρόσρησις) gewährt habe (Or. 56, 2). Bei nä­
herer Betrachtung spricht die Stelle gerade für die gegenteilige Auffassung. Da da­
von auszugehen ist, daß es Empfänge, die für curiales reserviert waren, nicht gege­
ben hat, so können die vier offiziellen Empfänge auch nicht für honorati reserviert 
gewesen sein. Denn sonst hätten die curiales ja überhaupt keinen Zugang zu L u ­
cianus gehabt. Die Entrüstung der honorati wurde vielmehr dadurch hervorgeru­
fen, daß Lucianus sie mi t den curiales auf eine Stufe stellte. Diese Auffassung legt 
auch der ordo salutationis nahe, den der consularis Numidiae Ulpius Mariscia-
nus139 während der Alleinherrschaft Julians veröffentlichte.140 Denn die streng 
hierarchische Regelung der salutano von den senatores et comités et ex comitihus 
bis zu den magistratus cum ordine war eben deshalb notwendig, wei l sie allen ho-
nestiores offen stand. I m übrigen hätte Libanios selbst w o h l auf den exklusiven 

137 Έπεί δέ ηκε μέν εκ Φοινίκης πεπεισμένος μή πάνυ τοις παρ' έμοΰ προσέχειν, ώς υπερ­
βολή φιλανθρωπίας πολλά διαφθείροντος, έγώ δέ τοϋτο αΐσθανόμενος έπί μέν προσηγορία 
χρώμαι ταϊς είσόδοις αϊ τοΰ μηνός γίγνονται τετράκις, τοϋτο δέ ποιήσας άφωνος καθέζομαι, 
δεικνύς ώς ού του πολλά πράττειν επιθυμώ. 

138 P L R E I , 516f. Nr.6. 
139 PLRE I , 561. 
140 Text bei CHASTAGNOL, Timgad 75 f. 
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Charakter der offiziellen Empfänge hingewiesen, wenn er erst seit Ende 383 zu ih­

nen eingeladen worden wäre. Denn die von PETIT angenommene Rangerhöhung 

wäre ja mitten in die Amtszeit des Proc(u)lus gefallen.141 

c.) «Beisitz» im Gericht des Statthalters 

In der Rede Für die Gefangenen wirft Libanios den Statthaltern vor, daß sie wich­

tige Kriminalfälle vernachlässigten, weil sie ihre Zeit mit unbedeutenden Vermö­

gensstreitigkeiten vergeudeten (Or. 45, 18): «Prozesse über Kleinigkeiten gibt es 

viele, über wichtige Angelegenheiten nur wenige. Oftmals hörte ich als Beisitzer: 

<30 solidi^, <20>, <ein plethrom, <einige Bäume>, <ein Sklave>, <ein Kamel>, <ein 

Esel>, <ein Mantel>, <ein Hemd> und noch viel unbedeutendere Dinge, viele An­

wälte auf beiden Seiten und lange Reden von beiden.»142 Da Libanios schwerlich 

im technischen Sinne des Wortes Beisitzer, d.h. assessor, eines oder mehrerer 

Statthalter gewesen sein kann,143 muß hier die Teilnahme am consilium des Statt­

halters gemeint sein.144 Wie aber ist diese Rolle zu erklären? PETIT und LIEBE-

SCHUETZ meinen, daß Libanios deswegen zu Gerichtsverhandlungen beigezogen 

worden sei, weil er den Rang eines honoratus innegehabt habe.145 Sie berufen 

sich darauf, daß Libanios in den beiden Reden, in denen er Theodosius dazu auf­

fordert, Besuche beim Statthalter grundsätzlich zu verbieten (Or. 51; 52), die ho-

norati als diejenige Gruppe identifiziert, die im Gericht neben dem Statthalter sit­

ze und dadurch ungebührlichen und schädlichen Einfluß auf die Rechtsprechung 

ausübe.146 Die Rhetoriklehrer werden in diesen beiden Reden von den honorati 

ausdrücklich unterschieden, insofern sie die Statthalter erst nachmittags, nach­

dem das Statthaltergericht geschlossen sei, aufsuchten.147 PETIT und LIEBESCHUETZ 

folgern daraus, daß nur honorati Zutritt zum Gericht des Statthalters gehabt hät­

ten. 

Diese Schlußfolgerung scheint jedoch übereilt. Denn Libanios zeichnet in Or. 51 

und Or. 52 ein stark vereinfachtes Bild eines Mißstandes, der durch soziale Kon-

141 Im Amt des comes Orientis zuerst nachweisbar am 8.März 383: CTh 12, 1, 90 mit 
SEECK, Regesten 72. 

142 Δίκαι μεν υπέρ μικρών πολλαί, υπέρ δέ μεγάλων όλίγαι. πολλάκις γοΰν ήκουσα παρα-
καΌήμενος τριάκοντα στατήρας και είκοσι και πλέθρον και δένδρα τινά και, άνδράποδον και 
κάμηλον και övov και χλαμύδα και χιτωνίσκον και πολύ τούτων έλάττω και πολλούς μεθ' 
έκατέρων ρήτορας και μακρούς παρ' αμφοτέρων λόγους. 

143 Eine befriedigende moderne Untersuchung über die assessores der Spätantike fehlt. 
Die Arbeiten von H. F. HITZIG, Die Assessoren der römischen Magistrate und Richter. 
Eine rechtshistorische Abhandlung, München 1893 und O.SEECK, RE 1, 1893, Sp.423-426 
s. v. assessor sind veraltet. 

144 So mit Recht bereits HITZIG, Assessoren (wie Anm. 143) 176. 
145 pETIT) p r o Templis 290 (= 48); LIEBESCHUETZ, Antioch 189 mit Anm. 1; NORMAN, Li ­

banais. Selected Works 176 Anm. a. 
146 Or. 51, 4-12; 52, 4-17. 
147 Or. 51, 13-17; 52, 4-5, 29-31. 
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ventionen, nicht aber rechtliche Vorschriften hervorgerufen war. Rechtlich gesehen 
war der Statthalter i n der Wahl seines assessor wie seines consilium frei. 

Z u m einen trifft es nicht zu, daß das Verfahren in secretarlo dasjenige pro tribu­
nali bereits i m vierten Jahrhundert verdrängt habe.148 N o c h Valentinian I . verfügte 
gesetzlich die Öffentlichkeit der Gerichte.149 Die Stadtpräfekten von Rom hielten 
nachweislich nicht nur i m secretarium tellurense, sondern auch vor den Augen 
der Öffentlichkeit Gericht.150 Für Antiocheia belegen Beispiele aus Libanios und 
Johannes Chrysostomos, daß das Beweismittel der Folter nach wie vor öffentlich 
angewandt wurde.151 Johannes nennt das öffentliche Verfahren sogar ausdrücklich 
als eine Möglichkeit neben dem geheimen.152 Gregor von Nazianz rühmt 362/363 
den Statthalter Candidianus,153 daß er die Streitfälle pro tribunali entscheide,154 

und Basileios von Kaisareia geht davon aus, daß weltliche Richter Kriminalfälle le­
vato velo und i m Kreise eines consilium entscheiden.155 

Z u m anderen hat es niemals eine umfassende gesetzliche Regelung gegeben, die 
den Zu t r i t t zum secretarium auf honorati beschränkt hätte. Was sich nachweisen 
läßt, ist lediglich, daß Theodosius bestimmten gesellschaftlichen Gruppen das 
Recht auf consessus verbriefte: 385 den principales ( C T h 12, 1, 109), 389 den Beam-

148 Anders LIEBESCHUETZ, Antioch 189. Das Thema hätte eine eingehende Untersuchung 
verdient. O.SEECK, RE 2, 1, 1923, Sp. 979-981 s. v. secretarium ist zu summarisch. 

149 CTh 1, 16, 9 (364): Iudex sibi banc praecipuam curam in audiendis ac discingendis liti-
bus inpositam esse non ambigat, ita ut non in secessu domus de statu hominum vel patrimo-
niorum sententiam ferat, sed apertis secretarli foribus intra vocatis omnibus aut pro tribunali 
locatus et civiles et criminales control/ersias audiat, ne congruae ultionis animadversione cohi-
beatur. Vgl. 1, 12, 1 (313); 1, 16, 6 (331). 

150 L.Turcius Apronianus (PLRE I , S.88f. Nr. 10) verhandelte 363/364 Fälle von schwar­
zer Magie in amphitheatrali curriculo, undatim coeunte aliquotiens plebe (Amm. 26, 3, 2). 
Der Redner Symmachus ließ während seiner Stadtpräfektur einen Angeklagten ad circi se­
cretarium (Rei. 23, 9) bringen. 

151 Lib. O r . l , 161. 207-208; Ep.119, 3; 315, 1; Jon. Chrys. de Lazaro 4, 2, PG 48, 1007f. 
Die Öffentlichkeit der Folter betont am Beispiel Ammians auch J. MATTHEWS, Ammianus 
on Roman Law and Lawyers, in: J. DEN BOEFT - D. DEN HENGST - H . C. TEITLER (Hg.), 
Cognitio gestorum. The Historiographie Art of Ammianus Marcellinus, Amsterdam 1992, 
56f. 

152 Joh. Chrys. Hom. 56 in Matth., PG 58, 554: Καθάπερ γαρ τους δικαστάς, δταν δημοσία 
κρίνωσι, χα παραπετάσματα συνελκύσαντες οι παρεστώτες πάσιν αυτούς δελκνύουσιν κ.τ.λ. 

153 Μ. -Μ. HAUSER-MEURY, Prosopographie zu den Schriften Gregors von Nazianz, Bonn 
1960, 51 f.; PLRE 1,178 Nr. 2. 

154 Greg. Naz. Ep. 10: υπό λαμπρφ τω φωτί διακρίνεις τάς έριδας, υψηλός ύψηλώς έμπομ-
πεύων τη θεμίδι. 

155 Bas. Ep.223, 6: Ει γαρ τοϋ κόσμου οι άρχοντες, δταν τινά των κακούργων θανάτω κατα-
δικάζειν μέλλωσιν, εφέλκονται τα παραπετάσματα, καλοϋσι δέ τους εμπειρότατους προς την 
υπέρ των προκειμένων σκέψιν, και πολύν ένσχολάζουσιν χρόνον, νϋν μέν τοϋ νόμου τό αύσ-
τηρόν όρώντες, νϋν δέ τήν κοινωνίαν της φύσεως δυσωπούμενοι, και πολλά στενάξαντες και 
την ανάγκην άπολοφυρόμενοι, πάνδημοι πάσι γίγνονται προς ανάγκην ύπηρετοϋντας τω 
νόμω κ. τ. λ. Vgl. Jul. Or. 3 (2), 31, 91 A; Apost. Const. 2, 51, 1. 
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ten der Zentralverwaltung ( C T h 6, 26, 5). Honorius verfügte 408, daß honorati i n 
Fällen, in denen sie selbst Partei waren, nicht neben dem Statthalter sitzen durften 
(CTh 1, 20, 1). Daraus folgt jedoch kaum, daß es rechtlich unzulässig gewesen 
wäre, einen angesehenen Sophisten in das Gerichtskonsilium zu berufen, auch 
wenn dieser i m Rang unter den principales stand. 

Das Ansehen, i n dem Libanios als Sophist stand, reicht auch völ l ig aus, u m die 
Rolle zu erklären, die er nach dem sogenannten Statuenaufruhr von 387 spielte. 
Theodosius hatte den magister officiorum Caesarius156 und den magister militum 
Hellebichus157 nach Antiocheia entsandt, u m die Ermitt lungen vor O r t zu führen. 
Da die kaiserliche Verwaltung den Stadtrat für die Aufrechterhaltung von Ruhe 
und Ordnung verantwortl ich machte, wurde der gesamte Stadtrat einem Verhör 
unterzogen und bis zur Entscheidung durch Theodosius in Untersuchungshaft ge­
nommen.158 Libanios hingegen hatte nach eigener Aussage ein sicheres Plätzchen 
i m consilium der beiden Richter gefunden.159 Nach P E T I T und L I E B E S C H U E T Z war 
dies nur deswegen möglich, wei l Libanios damals zu den honorati gehörte. 

Auch in diesem Fall vermitteln die Texte einen anderen Eindruck. I n der Lobre­
de auf Caesarius erzählt Libanios, daß er sich am Tage nach der Eröffnung des 
Verfahrens zum Amtslokal des magister militum, wo die Verhandlungen geführt 
wurden, begeben, es aber nicht gewagt habe einzutreten (Or. 21 , 8). Caesarius 
aber habe ihn hereingebeten und ihn durch die Versicherung getröstet, daß keiner 
der Inhaftierten sein Leben verlieren werde. Libanios erläutert Caesarius' Verhal­
ten folgendermaßen (Or. 21 , 9): «Er lobte meine Tränen und fügte zugleich seine 
eigenen hinzu. Dadurch ehrte er weder mein Al ter - denn dann hätte er viele vor 
mir geehrt - , noch erwiderte er Gunstbeweise, die er mi r schuldete - denn er 
schuldete mir nichts und hatte keinerlei Unterstützung von mir erhalten. Viel­
mehr sprang er deswegen auf, als ich erschien, ehrte mich durch all das andere 
und gewährte mir, wodurch ich selbst erleichtert wurde und die Inhaftierten er­
leichtern konnte, wei l er ein vorzüglicher Mann ist, der w i l l , daß das Schöne und 
Gute in Ehren gehalten werde, und glaubt, daß die Rhetorik zum Schönen und 
Guten gehört.»160 Erneut fehlt jeder Hinweis darauf, daß Libanios als illustris vir 

156 PLREI , 171 Nr. 6. 
157 PLRE I , 277 f.; M . W A A S , Germanen in römischen Diensten im 4.Jh. n. Chr., Bonn 

1965, 101 f. 
158 Lib. Or.21, 7: τήν βουλήν δέ ή αίτια περιίστατο; 22, 20: είσεκαλείτο μέν ούπερ ò δι­

καστής κατήγετο των τε άρξάντων ούκ ολίγον της τε βουλής όπόσον ούκ έπεψεύγει; 29: έγνω-
στο μέν γαρ και έδόκει δεΐν δεδέσθαι τήν βουλήν; Joh. Chrys. Horn. 13 in statuas, PG 49, 
138: πρώτοι της πόλεως ήσαν οί τότε δικαζόμενοι και, αυτό τής ευγενείας το κεψάλαιον; 139: 
έπί τό δεσμωτήριον έπεμπον δια μέσης τής αγοράς ανθρώπους ίπποτρόφους, άγωνοθέτας, ετέ­
ρας μυρίας λαμπρότερος έχοντας άριθμεϊν λειτουργίας. 

159 Or. 22, 23: οι μέν έδίκαζον, ήμεΐς δέ προσηδρεύομεν. 
160 Έπήνει τε αμα ταϋτα και προσετίθει τα έαυτοϋ, ού τό γήρας, έμοί δοκείν, ταύτη τιμών, 

πολλούς γαρ αν έτίμα προ έμοϋ, ούδ' αύ άποδιδούς ας ώφειλε χάριτας, ού γαρ ώφειλεν ούδ' 
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behandelt worden wäre; Caesarius ehrte Libanios als Sophisten. Auch die Mönche, 

die damals aus den umliegenden Bergen nach Antiocheia kamen, um für die Inhaf­

tierten ein Wort einzulegen, wurden von ihm empfangen, obwohl sie nicht einmal 

zu den bonestiores gezählt haben dürften.161 

Die soziale Stellung des Libanios unter Theodosius läßt sich also durchaus ohne 

die Hypothese einer Erhebung in den Rang eines bonoratus verstehen. Wenn es 

noch eines Beweises bedürfte, so lieferte ihn der Respekt, mit dem Libanios von 

dem praefectus praetorio Orientis der Jahre 354-358 Strategius («Musonianus»)162 

behandelt wurde - lange vor der vermeintlichen Standeserhöhung.163 PETIT ver­

suchte diese Tatsache mit dem Argument aus dem Weg zu räumen, daß es sich 

bei Libanios' täglichen Visiten um eine «Privatangelegenheit» gehandelt habe.164 

Diese Beschreibung wird dem Verhältnis des Sophisten zu einem Inhaber des 

höchsten Reichsamtes kaum gerecht. Libanios' Umgang mit Strategius war nach 

Inhalt und Form öffentlich. Libanios unterbreitete Strategius Petitionen, die ihm 

zugeleitet wurden;165 er verkehrte in Strategius' Amtslokal166 und er begleitete 

ihn ins Bad.167 Als Strategius zusammen mit dem comes Orientis Nebridius168 in 

Antiocheia seinen Einzug hielt, begrüßte der Prätorianerpräfekt den Sophisten 

mit einem Kuß.169 

V. Ergebnisse und Schlußfolgerungen 

Die vorliegende Untersuchung führt auf zwei Gebieten zu Resultaten, die zu ei­

ner Revision verbreiteter Vorstellungen auffordern. Sie betreffen einerseits Libani-

ήν ö τι προεισενήνεκτο παρ' έμοϋ, αλλ' οίμαι, βέλτιστος ων και, τά καλά μέν αξιών αϊδεϊσθαι, 
των καλών δ' ηγούμενος τους λόγους άνεπήδα τε φαινομένου και τοις άλλοις απασιν έκόσμει 
και δι' ών αυτός τε έσομαι ράων και ποιήσω τους δεδεμένους παρείχε. 

161 Joh. Chrys. Horn. 17 in statuas, PG 49, 172-175. 
162 SEECK, Briefe 282-284 Nr.I ; PLRE I , 61 If . 
163 PETIT, Pro Templis 291 (= 49). 
164 pETtT ; p r o Templis 291 (= 49): «Lorsque son protecteur Strategius .. . recevait ses visi­

tes, ses conseils et ses suggestions, c'était à titre privé, le soir, après la travail.» 
165 Ep. 392; 394, 1; 400, 2; 401, 1; 546; 315, 1-3; Or. 1, 106-108; vgl. Ep. 589, 1 (357); 1437, 

2 (363). 
166 Ep.435, 8; 552, 5-8; Or. l , 106-108. 
167 Ep. 430, 10: ώς δέ έγένετό μοι και θυρών εξω φανήναι, παρά τε τον Στρατήγιον ήμεν και 

έπί, λουτρόν εκείθεν, ό μέν λουσόμενος, έγώ δέ αυτόν τών Όμηρου τι περιέμενον άιδων. δια δέ 
το σφόδρα άλλήλοις συνεϊναι θαϋμα ήν ατερος έπ' αγοράς όρώμενος, καί τίνα σκώμματα ΰπε-
μένομεν ώς αν έξ αλλήλων ήρτημένω. 

168 SEECK, Briefe 219f. Nr. Ι ; PLRE I 619 N r . l . 
165 Ep. 561, 4: άνέστρεψε μέν εκ Χαλκηδόνος (sc. Στρατήγιος), έγώ δέ, τοϋτο τό είωθός, πρό 

της πόλεως ήσπαζόμην. ό δέ αμα τε έφίλησε καί γράμματα α ήκεν αΰτώ παρά σου (sc. Άρι-
σταινέτου), δώσειν μοι ταΰτα εφην. 
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os' Rangstellung und sein Verhältnis zu den Kaisern Julian, Valens und Theodosi-
us und andererseits die Sozial- und Verwaltungsgeschichte des vierten Jahrhun­
derts. 

VI Libanios' gesellschaftliche Stellung und sein Verhältnis zu den Kaisern 
Julian, Valens und Theodosius 

Die von der Forschung bislang einhellig vertretene Auffassung, daß Libanios 
von Theodosius i n den Rang eines honoratus erhoben worden sei, hat i n den 
Quellen keine Grundlage. Libanios wurde von Theodosius weder eine titolare 
Prätorianerpräfektur noch eine titolare Quästur angeboten. Erst recht Valens 
dachte nicht daran, den Lobredner Julians in den Rang eines honoratus zu erhe­
ben. Julian dagegen woll te Libanios zwar durch ein Ehrenkodizi l l auszeichnen, 
doch lehnte Libanios diese Auszeichnung ab. Bei der von Julian angebotenen 
honoraria dignitas handelte es sich i m übrigen schwerlich u m eine titolare Quä­
stur; wahrscheinlicher ist eine comitiva. Libanios hatte folglich zu keiner Zeit 
den Rang eines honoratus inne. Seine Stellung zum Kaiser und dessen Stellver­
tretern beruhte nicht auf rechtlichen Grundlagen. Die bevorzugte Behandlung, 
die Libanios von vielen consulares Syriae, comités Orientis und praefecti praeto-
rio zuteil wurde, entsprang dem Ansehen, das er als Sophist genoß. Da es sich 
nicht u m verbriefte Privilegien handelte, konnte dieses Ansehen jederzeit verlo­
ren gehen; jeder Statthalter mußte neu gewonnen werden. Die Autobiographie 
ist vo l l von Klagen über Statthalter, die Libanios nicht mi t der Ehrerbietung 
behandelten, zu der er sich aufgrund seiner literarischen Leistungen berechtigt 
fühlte. 

Dasselbe gilt für Libanios' Verhältnis zu den Kaisern Julian, Valens und Theo­
dosius. Alles hing davon ab, ob ein Kaiser ihm günstig gesonnen war oder nicht. 
Z u Julian hatte Libanios nach anfänglichen Schwierigkeiten ein enges Vertrauens­
verhältnis hergestellt. Als «Freund» (φίλος) und «Gefährte» (εταίρος) Julians ver­
kehrte er bei Hofe; i n derselben Eigenschaft übersandte er ihm Briefe und Re­
den. Die prominente Rolle, die Libanios unter Julian gespielt hatte, machte ihn 
Valens suspekt. Direkter Zugang zum Kaiser blieb Libanios darum verwehrt, so­
lange Valens regierte. Der Sophist konnte in dieser Zeit nicht mehr tun, als darauf 
zu hoffen, daß seine Reformvorschläge dem Kaiser von Dr i t t en hinterbracht wer­
den würden (Or. 2, 70-71). Reden direkt an den H o f zu schicken, wäre sinnlos ge­
wesen. 

Der Regierungsantritt des Spaniers Theodosius schuf eine neue Situation. Theo­
dosius behandelte Libanios mi t Respekt; er gestattete ihm, sein Vermögen an sei­
nen filius naturalis C imon zu übertragen, und er sandte i hm mehrfach schmeichel­
hafte Briefe. Für Libanios war der Regierungswechsel Anlaß zur Hoffnung. Be­
reits 379/380, lange vor der vermeintlichen Ernennung zum Prätorianerpräfekten 
ehrenhalber, adressierte er die Rede Rache für Julian (Or. 24) an den neuen Herr-
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scher des Ostens.170 Wenig später, 380/381, verfaßte er i n Form einer Apologie die 
erste der langen Reihe von Reden, in denen er sich kritisch mi t sozialen Problemen 
auseinandersetzt, die Rede Gegen diejenigen, die ihn <schwierig> nannten (Or. 2). 
Die Reden über den sogenannten Statuenaufruhr von 387 (Or. 19-22) nicht mitge­
rechnet, wuchs die Zahl der an Theodosius adressierten sogenannten Reformreden 
schließlich auf elf an.171 Ihr Einfluß auf die kaiserliche Pol i t ik ist schwer zu ermit­
teln, blieb aber w o h l sehr gering. 

V.2 Libanios kein Paradigma eines provinzialen honoratus - Fortbestand 
des Gerichtskonsiliums der Statthalter im vierten Jahrhundert 

Da diese Untersuchung zu dem Ergebnis führt, daß Libanios i m Rang niemals 
über den atriales seiner Heimatstadt stand,172 entzieht sie der Auffassung, daß 
sich an seinem Beispiel Ansehen und Einfluß provinzialer honorati ablesen lasse, 
den Boden. Libanios' Sozialprestige ist ebensowenig typisch für diese Gruppe 
wie dasjenige des Basileios von Kaisareia, für den mi t ähnlicher Begründung sena­
torischer Rang postuliert worden ist.173 Beide zeigen vielmehr, daß die Sphären der 
Bildung und Religion dem hierarchischen Rangsystem niemals völ l ig untergeord­
net wurden; Autor i tä t (παρρησία) konnte in Ausnahmefällen auch durch besonde­
re literarische oder religiöse Begabung erworben werden. 

Die i n dieser Untersuchung vorgelegten Belege tragen jedoch nach einer ande­
ren Seite auch zu einer positiven Vermehrung unserer Kenntnisse bei. Sie zeigen 
nämlich, daß die namentlich von W O L F G A N G K U N K E L vertretene These, die Statt­
halter der Spätantike hätten i m Gegensatz zu ihren Vorgängern in der Prinzipats-
zeit auf die Einberufung eines Gerichtskonsiliums verzichtet,174 zumindest für 
das vierte Jahrhundert nicht haltbar ist. Schon die Tatsache, daß das Recht auf con-

170 Zum Datum vgl. N O R M A N , Libanius. Julianic Orations 490 f. Anm. a, 501 Anm. c, 
502 f. Anm.b. 

171 Rache für Julian (Or. 24), Über die Transportdienste (Or. 50), Gegen Icarius I I (Or. 28), 
Für die Tempel (Or. 30), Für die Gefangenen (Or. 45), Gegen Tisamenus (Or. 33), Über die 
Stadträte (Or. 49), De patrociniis (Or. 47), Gegen diejenigen, die bei den Statthaltern sitzen 
(Or. 51), Gegen diejenigen, die die Quartiere der Statthalter besuchen (Or. 52), Gegen Flo-
rentius (Or. 46). 

172 O r . l , 257; 2, 54; 15, 85; Ep.833, 1. 
173 B.TREUCKER, Politische und sozialgeschichtliche Studien zu den Basilius-Briefen, 

Bonn 1961; widerlegt von S. GIET, Basile était-il sénateur?, RHE 60, 1965, 429^144. TREU-
CKER hat die These inzwischen selbst zurückgenommen: A Note on Basil's Letters of Re­
commendation, in: P.J. FEDWICK (Hg.), Basil of Caesarea: Christian, Humanist, Ascetic. A 
Sixteen-hundreth Anniversary Symposium, Toronto 1981, 405-410. 

174 W . K U N K E L , Consilium, Consistorium, JbAC 11/12, 1968/69, 242 (= Kleine Schriften. 
Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte, Weimar 1974, 
428): «Daß die Beamtenrichter der Dominatszeit noch regelmäßig mit Honoratioren zu Ge­
richt gesessen haben, ist kaum anzunehmen.» 
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sessus i m Statthaltergericht als Privileg verliehen wurde, spricht gegen sie. Libani­
os, der selbst als consiliarius agierte, hebt die Bedeutung dieser Inst i tut ion in sei­
nen Reden nachdrücklich hervor. Auch damals haben die Stellvertreter des Ka i ­
sers also nicht darauf verzichtet, sich der Unterstützung und des Beistandes der lo ­
kalen Notabein zu versichern. 

VI. Anhang: Abfassung und Verbreitung von Libanios' Rede Für die 
Tempel (Or. 30) 

Die bisherige Diskussion über das Datum der Rede Für die Tempel beruht inso­
fern auf einer irrigen Prämisse, als sie die vermeintliche Verleihung einer titularen 
Prätorianerpräfektur, sei es i m Jahre 388, sei es i m Jahre 383, als terminus post 
quem für diese Rede betrachtet. Wie oben gezeigt, bezieht sich Libanios an der i n 
diesem Sinne interpretierten Stelle des Proömiums jedoch auf die Güterübertra­
gung an Cimon, die bereits i m Jahre 381 stattfand. Die Datierung der Rede Für 
die Tempel muß daher auf anderem Wege geleistet -werden. 

Unst r i t t ig ist, daß die Zerstörung des alexandrinischen Serapeion, das in § 44 
als unversehrt bezeichnet w i r d , als terminus ante quem anzusehen ist. Die Rede 
kann daher spätestens Anfang 391 geschrieben worden sein.175 Weiterhin ist die 
Rede sicher nach 381 anzusetzen, da Flavianus, den Libanios als amtierenden B i ­
schof Antiocheias erwähnt, das Bischofsamt in diesem Jahre antrat.176 Z u einer 
weiteren Eingrenzung des terminus post quem verhilft die Invektive gegen den 
namentlich ungenannten Amtsträger des Theodosius, dem Libanios die Zerstö­
rung eines Tempels i n der Osrhoene, i n Edessa oder Karrhai, anlastet (Or. 30, 
46-49). Diese Beschreibung paßt so gut auf den Prätorianerpräfekten Maternus 
Cynegius, daß die Identifikation als zumindest sehr wahrscheinlich gelten 
muß.177 N i c h t nur Zosimos, auch die Stadtchronik Konstantinopels berichtet, 

175 Eun. V. S. 6, 11, 2, S.472 D I D O T ; Rufin. H . E. 2, 22; Socr. H . E. 5, 16, PG 67, 604f.; 
Soz. H . E. 7, 15, 5. Das Datum ergibt sich daraus, daß der praefectus Augustalis Euagrius 
(PLRE I , 286 Nr. 7) und der comes Aegypti Romanus (PLRE I , 769 Nr. 5) an der Aktion be­
teiligt waren. Beide sind am 16.Juni 391 im Amt nachweisbar (CTh 16, 10, 11); Euagrius 
muß vor dem 9. April 392 abgelöst worden sein, an dem sein Nachfolger Hypatius (PLRE 
I , 448 Nr.3) zum ersten Mal genannt wird (CTh 11, 36, 31). Dazu stimmt, daß Hieronymus 
bereits 392 (vgl. T.D.BARNES, Tertullian. A Historical and Literary Study, Oxford 1971, 
235 f.) ein Pamphlet De subversione Serapis (De vir. i l l . 134) erwähnt. Marcellinus Comes 
setzt die Zerstörung des Serapeion irrtümlich ins Jahr 389 (Chron. Min. I I , S.62). 

176 Or. 30, 15. 19; vgl. 12. Über Flavianus vgl. C.BAUR, Johannes Chrysostomus und seine 
Zeit Bd. 1, München 1929, 115-122. 

177 Die Identifikation bestreitet ohne hinreichenden Grund FÖRSTER, Libanius. Opera 
Bd. 3, 80f. Anm. 3; vgl. dagegen SIEVERS, Libanius 265f.; SEECK, Geschichte Bd. 5, 526f.; 
LOY, Pro Templis 403; PETIT, Pro Templis 295 (= 53); N O R M A N , Libanius. Selected Works 
143 Anm. a; ROMANO, Libanio. In difesa dei templi 55 Anm. 122. 
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daß Cynegius auf einer Reise durch den römischen Osten, die ihn bis nach Ä g y p ­
ten führte, Heil igtümer zerstörte.178 Die Zerstörung des osrhoenischen Tempels 
kann darum nicht vor 384 angesetzt werden. Dazu paßt, daß Libanios in § 41 da­
von spricht, daß die Perser durch Gesandtschaften Verhandlungsbereitschaft zeig­
ten. Denn i m Jahre 384 hören w i r zum ersten M a l von einer persischen Gesandt­
schaft an Theodosius.179 Schließlich w i r d man das Jahr 388, in dem Theodosius 
gegen Maximus zu Felde zog, aus der Betrachtung ausscheiden dürfen, da Liba­
nios davon ausgeht (Or. 30, 13), daß i m Inneren des Reiches ungestörter Frieden 
herrsche. 

Sichere Datierungskriterien fehlen sonst. Eine Entscheidung zwischen dem A n ­
satz auf die Zeit 385-387 einerseits und 389-390 andererseits kann nur auf Wahr­
scheinlichkeitserwägungen gestützt werden. Eine Reihe der von SEECK/VAN L O Y 
und P E T I T herangezogenen Indizien bietet keinerlei Entscheidungshilfe. Das Ge­
setz, von dem Libanios behauptet, daß es Rauchopfer erlaubte, insofern es sie 
nicht verbot,180 mag mi t C T h 16, 10, 7 von 381181 oder mi t C T h 16, 10, 9 von 385 
identisch sein.182 Nach den Exzerpten i m Codex Theodosianus zu urteilen, be­
drohten beide Gesetze jedenfalls expressis verbis nur diejenigen Opfer mi t Strafe, 
die der Erkundung der Zukunft dienten. A u c h die i n § 14 erwähnten sommerli­
chen Schanzarbeiten lassen sich nicht zeitlich fixieren. V A N L O Y brachte sie mi t 
der nur aus Zosimos bekannten Strafaktion in Verbindung, die Theodosius 391 ge­
gen ehemalige Föderaten führte, die seit 388 Makedonien und Thessalien unsicher 
gemacht hatten.183

 P E T I T dagegen dachte an den Feldzug, den der magister militum 

178 Zos. 4, 37, 3; Cons. Cstpl. s. a. 388; vgl. Lib. Or. 49, 3. Anders als LOY, Pro Tempiis 
402; PETIT, Pro Tempiis 301 f. mit Anm. 1 (= 60 mit Anm. 69) scheint es mir keineswegs aus­
gemacht, daß της Έφας ό ύπαρχος (Thdt. H . E. 5, 21, 7), der dem Bischof Marcellus bei der 
Zerstörung des Zeustempels von Apameia assistierte, nicht Cynegius selbst war. 

179 Das Eintreffen einer persischen Gesandtschaft im Jahre 384 bezeugen Cons. Cstpl. s. 
a. 384; Marceli, com. s. a. 384. Weitere persische Gesandtschaften folgten in den Jahren 387 
(Lib. Or. 19, 62; 20, 47) und 389 (Pan. 2 [12] 22, 5; Claud. V I cons. Hon. 69-72). 

180 Or.30, 7. 8 bis. 15 bis. 16 bis. 18 bis. 
181 So FÖRSTER, Libanius. Opera Bd.3, 80f. Anm.3. Der Auszug im Codex Theodosianus 

hat folgenden Wortlaut: Si qui vetitis sacrifiais diurnis nocturnisque velut vesanus ac sacrile-
gus, incertorum consulter em se inmerserit fanumque sibi aut templum ad huiuscemodi scele­
ris executionem adsumendum crediderit vel putaverit adeundum, proscribtione se noverit 
subiugandum, cum nos insta constitutione moneamus casus deum precibus excolendum, non 
diris carminibus profanandum. 

182 So LOY, Pro Templis 394; PETIT, Pro Templis 300 f. (= 58 f.); N O R M A N , Libanius. Selected 
Works 107 Anm. f; ROMANO, Libanio. In difesa dei templi 22. Der Auszug im Codex Theodo­
sianus hat folgenden Wortlaut: Ne quis mortalium ha faciendi sacrificii sumat audaciam, M in-
spectione iecoris extorumque praesagio vanae spem promissionis accipiat vel, quod est deterius, 
futura sub execrabili consultatione cognoscat. Acerbioris etenim imminebit suppliai cruciatus 
eis, qui contra vetitum praesentium vel futur arum rerum explorare temptaverint veritatem. 

183 So LOY, Pro Templis 397. Zos. 4, 45, 3. 48-49 (vgl. PASCHOUD, Zosime. Histoire Nou­
velle 440 Anm. 190, 445 f. Anm. 195, 446 Anm. 196). 
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Promotus184 386 gegen die Greutungen führte.185 Da der untere Donauraum seit 
Hadrianopel notorisch unsicher war, ist es jedoch fraglich, ob die Stelle sich über­
haupt mi t einem aus der literarischen Überlieferung bekannten Unternehmen ver­
binden läßt. Militärische Vorbereitungen waren in diesem Raum seit 378 stets an­
gebracht. Einer schlüssigen Deutung widersteht bislang auch jene Stelle, an der L i ­
banios Theodosius daran erinnert, daß er soeben einen Mann, der bei den Göttern 
schwöre, «sich beigespannt» (παρέζευξας σεαυτφ) habe (Or. 30, 53). FÖRSTER und 
P E T I T wol l ten hier eine Anspielung auf den Konsulat sehen, wobei FÖRSTER an 
den consul posterior von 384, den magister militum Richomer, und P E T I T an Eutro-
pius, den consul posterior von 387, dachte.186 Beiden ist jedoch entgegenzuhalten, 
daß weder Richomer noch Eutropius Kollege des Theodosius i m Konsulat war; 
der einzige privatus, der jemals gemeinsam mi t Theodosius den Konsulat bekleide­
te, war kein anderer als eben Maternus Cynegius. Weder Richomer noch Eutropi ­
us konnte deshalb in demselben Sinne als «Kollege» (όμόζυξ) des Theodosius gel­
ten, i n dem Libanios F l . Sallustius als «Kollegen» (όμόζυξ) Julians bezeichnet.187 

Die Deutung von SEECK/VAN L O Y , daß der Prätorianerpräfekt Tatianus gemeint 
sei, befriedigt ebensowenig.188 N i c h t nur wäre die Vorstellung, daß der Kaiser mit 
einem seiner Prätorianerpräfekten ein «Gespann» bilde, zumindest bei Libanios 
singular. Man müßte auch den Widerspruch in Kauf nehmen, daß Libanios Cyne­
gius' Nachfolger Tatianus erwähnt, obwohl er an anderer Stelle (Or. 30, 46-49) 
Cynegius als noch aktiv und damit potentiell gefährlich darstellt. 

Zwei andere Indizien fallen jedoch zugunsten der früheren Datierung i n die 
Waagschale. Z u m einen sieht man nicht leicht, wie Libanios noch nach dem 
Tode des Cynegius hätte schreiben können, daß es bisher niemand gewagt habe, 
den uralten N i l k u l t anzutasten (Or. 30, 35-36). Zosimos (4, 37, 3) berichtet, daß 

184 SEECK, Briefe 250; PLRE I , 750 f. Libanios bat ihn 388 um Material über den Krieg ge­
gen Maximus: Ep. 867, 3-4. 

185 So PETIT, Pro Templis 305 (= 63 f.); N O R M A N , Libanius. Selected Works 113 Anm.b; 
Zos.4, 35, 1. 38-39 (vgl. PASCHOUD, Zosime. Histoire Nouvelle 410f. Anm.169, 426^28 
Anm. 177); Cons. Cstpl. s. a. 386; Chron. Min. I , S.244; Fast. Hyd. s. a. 386, Chron. Min. 
I I , S. 15; Claud. IV cons. Hon. 619-637. 

186 FÖRSTER, Libanius. Opera Bd. 3, 80f. Anm.3; PETIT, Pro Templis 304f. mit Anm. 3 
(=63 mit Anm. 79). 

187 Die Vorstellung «Konsul» liegt keineswegs bereits als solche in dem Verb παραζεύγνυ-
μι beschlossen. Der Ausdruck ist vom Gespann zweier Pferde hergenommen (Or. 11, 208; 
vgl. 1, 110) und wird übertragen auf «Paare» verschiedenster Art angewandt (Or. 1, 167; 
Ep.362, 8; 230, 3). Fl. Sallustius, der 363 gemeinsam mit Julian den Konsulat bekleidete, 
wird deswegen als όμόζυξ des Kaisers bezeichnet, weil er mit ihm ein «Gespann» bildete 
(Or. 12, 96; 17, 22). Auch in Or. 12, 10 ist die Vorstellung «Konsul» sekundär: Libanios 
spricht davon, daß Kaiser vor Julian den Titel «Kaiser» mit dem Titel «Konsul» zu einem 
«Gespann» verbunden hätten (τφ βασιλεϊ τον ΰπατον παραζεύξαντες). 

188 SEECK, Briefe 285; LOY, Pro Templis 404. Ebenso bereits SIEVERS, Libanius 192 
Anm. 26. 
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Cynegius i n ganz Ägypten, insbesondere aber Alexandreia, die Heiligtümer ge­
schlossen und traditionelle Zeremonien unterbunden habe. Da der N i l k u l t eine 
zentrale Rolle i m Festkalender Ägyptens spielte189 und unter Beteiligung des prae-
fectus Aegypti vollzogen wurde,190 ist kaum anzunehmen, daß er der Aufmerk­
samkeit des Cynegius entging; allenfalls könnte man erwägen, ob Libanios - be­
wußt oder unbewußt - die Unwahrheit sagte. Da er aber auf den Informations­
stand seines Publikums Rücksicht nehmen mußte, wenn er überzeugen woll te , 
so ist auch diese Erklärung nicht sehr wahrscheinlich. Die Stelle dürfte darum zu 
einer Zeit geschrieben worden sein, als entweder Cynegius noch nichts gegen 
den N i l k u l t unternommen oder doch zumindest Libanios noch nicht davon erfah­
ren hatte. Z u m anderen bleibt festzuhalten, daß Libanios so von Cynegius spricht, 
als ob dieser noch am Leben wäre.191 Wäre die Rede erst nach dem Tode des C y ­
negius geschrieben worden, so müßte man annehmen, daß es sich u m eine bloße 
literarische F ik t ion handele. Doch was hätte Libanios damit bezwecken sollen? 
Da er sich in der Rede Für die Tempel gerade nachzuweisen bemüht, daß diejeni­
gen, die Hand an die Heiligtümer legten, von den Göttern dafür bestraft worden 
seien (Or. 30, 37-39), so hätte er sich eine gute Gelegenheit entgehen lassen, den 
Tod des Heidenverfolgers Cynegius als zusätzlichen Beweis für seine These anzu­
führen. 

Man w i r d daher P E T I T gegen SEECK/VAN L O Y insofern beistimmen können, als 
die Rede Für die Tempel wahrscheinlich vor dem Tod des Cynegius geschrieben 
wurde. Die Abfassung dürfte daher i n die Jahre 385-387 fallen, wobei das genaue 
Datum offenbleiben muß. N i c h t akzeptabel erscheint hingegen die Vorstellung, 
daß die Rede Für die Tempel zu Lebzeiten des Cynegius publiziert worden wäre. 
P E T I T ist den Beweis schuldig geblieben, daß Libanios es hätte wagen können, ei­
nen amtierenden Prätorianerpräfekten, der die volle Unterstützung des Theodosi-
us besaß, so heftig zu attackieren, wie er es i n Für die Tempel tut. Libanios 
schimpft Cynegius einen «Schurken» und «Götterfeind», bezichtigt ihn der 

189 Vgl. A . H E R M A N N , Der N i l und die Christen, JbAC 2, 1959, 30-70. Konstantins Maß­
nahmen gegen den heidnischen Nilkult (Eus. V. C. 4, 25; Socr. H . E. 1, 18, PG 67, 121; Soz. 
H . E. 1, 8, 5) waren von Julian rückgängig gemacht worden (Soz. H . E. 5, 3, 3; vgl. Greg. 
Naz. Or. 5, 32). 

190 Der praefectus Aegypti ließ dem N i l bei Elephantine Goldgeschenke darbringen (Sen. 
Nat. 4 A 2, 7); während der Nilschwelle durfte er auf dem Fluß nicht fahren (Plin. Nat. 4, 
10). In einem Brief des Libanios vom Jahre 364 heißt es, daß der praefectus Aegypti Hierius 
(SEECK, Briefe 175 N r . I ; PLRE I , 430 Nr. 4) Sarapis, den N i l und die anderen Götter Ägyp­
tens «persönlich, durch Opfer, mit Hand und Stimme ehren» (Ep. 1183, 2) werde. Die Liba-
niosstelle fehlt bei K. HANNESTAD, Sollemne sacrum praefecti Aegypti and its historical 
background, Classica et Medievalia 6, 1944, 41-59. 

191 Or. 30, 46: άλλ1 όμως εϊ τις ακριβώς σκοπήσειεν, οΰ σον τοΰτο, τοΰ δέ ήπατηκότος άν­
θρωπου μιαροϋ και θεοϊς έχθροΰ και δειλοϋ και φιλοχρήματου και τη τικτομένη αυτόν yfj δυσ­
μενέστατου, άλογίας μέν άπολελαυκότος τύχης, κακώς δέ χρωμένου τη τύχη δουλεύοντος τη 
γυναικί, πάντα εκείνη χαριζομένου, πάντα έκείνην ηγουμένου. 
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«Feigheit» und «Geldgier» und sagt i hm nach, daß er unter dem Pantoffel einer 
Ehefrau stehe, die selbst wieder den Mönchen hörig sei (Or. 30, 46). Wenn diese 
Tirade bereits vor dem Tode des Cynegius bekannt geworden wäre, so wäre völ l ig 
unverständlich, daß Libanios den gerade verstorbenen Cynegius i n einer an Theo-
dosius gerichteten Rede nicht nur lobt, sondern ausdrücklich als «Freund» (φίλος) 
des Kaisers bezeichnet.192 Denn daß die lobende Erwähnung in der Rede Gegen 
diejenigen, die die Amtsträger i n ihren Quartieren aufsuchen nicht einem plö tz l i ­
chem Gesinnungswandel, sondern opportunistischem Kalkü l entsprungen ist, 
kann nicht ernsthaft bezweifelt werden.193 

Ein Angr i f f auf den amtierenden Prätorianerpräfekten stünde überhaupt i n 
völligem Gegensatz zu der Vorsicht, mi t der Libanios sonst seine Reden zu ver­
breiten pflegte. Der von P E T I T bemühte Proc(u)lus ist aus mehreren Gründen 
kein Gegenbeispiel. Erstens ist es ganz unwahrscheinlich, daß die Rede Für Tha-
lassius (Or. 42), die Proc(u)lus zu einer Zeit heftig attackiert, als dieser Stadtprä-
fekt von Konstantinopel war, jemals aus Libanios' Studierstube hinausgelang­
te. Da die Rede Männer beleidigte, die den Entscheid über Thalassius hätten 
revidieren können, hätte Libanios seinem Freund einen Bärendienst erwiesen, 
wenn er die Rede hätte bekannt werden lassen. Zweitens wurden diejenigen Re­
den, in denen Libanios Proc(u)lus wegen seiner Amtsführung als comes Orientis 
angreift,195 zu einer Zeit verfaßt, als dieser kein A m t innehatte und Libanios glau­
ben mochte, seine Karriere sei beendet. Außerdem scheinen alle drei einschlägi­
gen Reden für lokale Verbreitung bestimmt gewesen zu sein. Drittens zeigen L i ­
banios' Briefe, daß Libanios durchaus bemüht -war, sich die Gunst des 
Proc(u)lus zu erhalten.196 

Die Annahme, daß Libanios die Rede «avec prudence» verbreitet habe, löst 
das Problem nicht.197 Denn wenn Libanios mi t der Rede etwas erreichen w o l l ­
te, so mußte er sie Leuten zugänglich machen, die bei Hofe Einfluß hatten. 
Wurde sie aber bei Hofe bekannt, so riskierte er den Z o r n des Theodosius, der 
seinen Prätorianerpräfekten, wie Libanios sehr w o h l wußte, i n höchsten Ehren 
hielt. 

Da Libanios folglich nicht daran gedacht haben kann, die Rede Für die Tempel 
zu publizieren, solange Cynegius an der Macht war, stellt sich die Frage, welche 

192 Or. 52, 46-47; vgl. 40. Die Erwähnung in der Rede Gegen Eutropius von 389 (Or. 4, 
20) impliziert kein Urteil über die Person. 

193 Vgl. Or. 49, 3, eine Stelle, die sicher nach Cynegius' Tod, vermutlich 390 (vgl. LIEBE-
SCHUETZ, Antioch 270-272), geschrieben wurde. 

194 Dasselbe gilt, aus anderen Gründen, für Libanios' Autobiographie: Or. 1, 212, 221. 
195 Or. 26, 30; 27, 13. 30. 39. 41; 29, 10. Es beruht wohl nicht auf Zufall, daß Libanios in 

der inhaltlich verwandten, aber an Theodosius adressierten Or. 28 auf Polemik gegen 
Proc(u)lus verzichtet. 

196 Vgl. M A R T I N , Libanios. Discours 205-211. 
197 PETIT, Pro Templis 298 (= 56). 
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Absicht er bei der Abfassung verfolgte. Es gibt eine einfache Lösung für das D i ­
lemma.198 Libanios schrieb Für die Tempel unter dem Eindruck von Cynegius' 
Wirken, verwahrte sie jedoch vor den Augen der Öffentlichkeit, bis mi t der Prä-
fektur des Tatianus bessere Zeiten anzubrechen schienen. Tatianus war Heide und 
ein Freund des Libanios. Die Umstände mochten daher für eine Eingabe gegen 
die Mönche günstig scheinen. N ö t i g war sie noch immer. Denn die «Aktionen» 
der Mönche dürften schwerlich mi t dem Tod des Cynegius zu Ende gekommen 
sein. Gerade 390 schreibt Libanios an einen gewissen Hiérophantes,199 daß die 
Ausschreitungen gegen die Kultbi lder einen schweren Schlag für ihn bedeute­
ten.200 Diese Rekonstruktion ist hypothetisch, aber nicht wi l lkür l i ch . Aus einem 
Brief an Philagrius erfahren wir , daß Libanios u m dieselbe Zeit mi t einer anderen 
Rede, deren Gegenstand sehr viel weniger brisant war,201 ganz ähnlich verfuhr 
(Ep.916, 1-3): «Jetzt gebe ich zu, daß die Rede über das Gesetz w o h l geraten ist, 
nachdem du in dieser Weise über sie sprichst und schreibst. Sie wurde freilich 
nicht u m der Übung wi l len nach der Aufhebung des Gesetzes, das das Reden ver­
hinderte, geschrieben, sondern als eine, die eben dafür kämpfte, daß es allen, die 
reden können, stets erlaubt sei zu reden. 2. Diese Absicht hat die Rede hervorge­
bracht. Sie wurde aber zu Hause zurückgehalten, "weil die Leute, die wissen, -was 
i m Kaiserpalast vorgeht, mich überzeugten, daß dies sicherer sei. Es bestünde 
nämlich die Gefahr, daß einige Leute denjenigen, der das Gesetz erlassen hat, ge­
gen den Verfasser der Rede aufbrächten. 3. Als jedoch die Tyche an meine Stelle 
trat und dieselbe Stimme das Gesetz aufhob, die es auch erlassen hatte, da kam 
die Rede vor das Publ ikum und die Ermahnung wirkte wie eine Lobrede.»202 

Trennt man in dieser Weise die Zeit der Abfassung von derjenigen der 
«Publikation», so lassen sich sowohl der Text selbst als auch seine Verbreitung 
plausibel erklären. Libanios woll te den Heiden Tatianus dazu auffordern, die H e i ­
ligtümer zu schützen, indem er i hm die Untaten seines Amtsvorgängers i n Erinne-

198 Der Vorschlag findet sich, ohne nähere Begründung, bei LIEBESCHUETZ, Antioch 30 
Anm. 5. 

199 SEECK, Briefe 178 Nr. IL Vielleicht identisch mit dem Korrespondenten des Symma-
chus (Epp.5, 1-3). 

200 Ep. 964, 2: χειμώνα δέ λέγω νϋν τήν έκ πολλών συνειλεγμένην λύπην. τά τε γαρ κατά τών 
αγαλμάτων τετολμημένα πληγή μεγάλη τό τε καταπεπατήσθαι μέν τών ημετέρων λόγων τήν 
βασιλείαν. 

201 Vgl. Jones, Later Roman Empire 508 f., 1216 Anm. 89. 
202 Νϋν καλώς είργάσθαι συγχωρώ τόν περί τοϋ νόμου λόγον, επειδή συ ταϋτα περί αύτοΰ 

και λέγεις και γράφεις, ού μέντοι μετά τήν λύσιν τοϋ κωλϋοντος νόμου λέγειν έγράφη μελέτης 
εϊνεκα, άλλ' αυτό τοΰτ' αγωνιζόμενος άεί λέγειν έξεϊναι τοις δυναμένοις λέγειν. 2. αύτη μέν 
ούν ή γνώμη τον λόγον έποίησεν · οίκοι δέ εκείνος κατείχετο τών ειδότων τάν τω βασιλείω πει­
θόντων ώς τοΰτ' άσφαλέστερον. είναι γαρ δέος μή κινήσωσί τίνες τόν τεθεικότα τόν νόμον 
κατά τοϋ γεγραφότος τόν λόγον. 3. γενομένης δέ άντ' έμοϋ της Τύχης και της αυτής φωνής 
και θείσης και άνελούσης τόν νόμον ούτως ήκεν εις Φέατρον ό λόγος και ήδυνή-Θη τά τών εγκω­
μίων ή παραίνεσις. 
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r u n g r ief . F ü r eine Ü b e r a r b e i t u n g bes tand k e i n Bedarf , w e i l L i b a n i o s durchaus 

daran gelegen -war, daß e rkennba r 'wurde , daß er schon i m m e r gegen d ie P o l i t i k 

des C y n e g i u s eingestel l t gewesen war . Tat ianus scheint s ich d e n A r g u m e n t e n des 

Sophis ten n i c h t verschlossen z u haben:2 0 3 390 e r w i r k t e er v o n T h e o d o s i u s e in G e ­
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